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TK 0251 Ausschluss und Wiedereinschluss von Terroris-
musschäden

1 Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen und ungeachtet
etwaiger abweichender Bestimmungen (ausgenommen Nr. 3)
gelten Schäden durch Terrorakte sowie Kosten jeder Art im
Zusammenhang mit Terrorakten als ausgeschlossen.

2 Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Per-
sonengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethni-
scher oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder
Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung
zu verbreiten um dadurch auf eine Regierung oder staatliche
Einrichtung Einfluss zu nehmen.

3 Abweichend von Nr. 1 und nur im Rahmen der Bestimmun-
gen dieses Vertrages gelten – soweit vereinbart – Sachschä-
den, Kosten und Ertragsausfallschäden durch Terrorakte
nach weiterer Maßgabe der folgenden Bestimmungen als
versichert:
a) Der Sachschaden muss sich im Europäischen Wirtschafts-

raum (EWR) ereignen. Ausgenommen sind die Länder, in
denen für Terrorakte eine Poollösung oder gesetzliche Re-
gelung Gültigkeit hat.

b) Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen bleiben jedoch
nachstehende Sachschäden sowie Kosten jeder Art im
Zu sam menhang damit stets ausgeschlossen:
aa) Kontaminationsschäden (Verseuchung, Vergiftung,

Verhinderung und/oder Einschränkung der Nutzung
von Sachen durch die Wirkung oder Freisetzung che-
mischer und/oder biologischer Substanzen).
Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn diese Substanzen
vor Schadeneintritt vom Versicherungsnehmer oder
Mitversicherten auf dem Versicherungsort oder von
Dritten betriebsbedingt zu Produktionszwecken oder
zur Durchführung von technischen Verfahren gelagert

oder verwendet werden (einschließlich betriebsbe-
dingter Zwischenlagerung oder Auslieferung).
Er gilt ferner nicht, wenn diese Substanzen vor Scha-
deneintritt Bestandteil eines versicherten Gebäudes
oder eines Gebäudes von Dritten waren.

bb) Schäden durch Ausfall von Versorgungsleitungen (z.B.
Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) bei Fremd-
bezug.

c) Die Entschädigung ist auf die vertraglich vereinbarte Jah-
reshöchstentschädigung begrenzt. Alle Schäden, die im
laufenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt
unter die Jahreshöchstentschädigung.

d) Der Wiedereinschluss von Terrorschäden kann vom Ver -
sicherungsnehmer oder Versicherer jederzeit ohne Einhal-
tung einer Frist gekündigt werden. Die Kündigung wird
 einen Monat nach Zugang wirksam.
Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Ge-
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündi-
gung durch den Versicherer kündigen. Der Versicherungs-
nehmer kann bestimmen, dass seine Kündigung zum glei-
chen oder einem anderen Zeitpunkt, jedoch spätestens
zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres, wirksam
wird.

e) Die Kündigung nach d) hat in Schriftform zu erfolgen.

TK 0252 Ausschluss und Wiedereinschluss von Terroris-
musschäden bei Verträgen ohne die Gefahr 
Feuer

1 Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen und ungeachtet
etwaiger abweichender Bestimmungen (ausgenommen Nr. 3)
gelten Schäden durch Terrorakte sowie Kosten jeder Art im
Zusammenhang mit Terrorakten als ausgeschlossen. 
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2 Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Per-
sonengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethni-
scher oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder
Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung
zu verbreiten um dadurch auf eine Regierung oder staatliche
Einrichtung Einfluss zu nehmen.

3 Abweichend von Nr. 1 und nur im Rahmen der Bestimmun-
gen dieses Vertrages gelten – soweit vereinbart – Sachschä-
den, Kosten und Ertragsausfallschäden durch Terrorakte
nach weiterer Maßgabe der folgenden Bestimmungen als
versichert:
a) Der Sachschaden muss sich im Europäischen Wirtschafts -

raum (EWR) ereignen. Ausgenommen sind die Länder, in
denen für Terrorakte eine Poollösung oder gesetzliche Re-
gelung Gültigkeit hat.

b) Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen bleiben jedoch
nachstehende Sachschäden und Kosten jeder Art im Zu-
sammenhang damit stets ausgeschlossen:
aa) Schäden durch Brand, Explosion, Anprall oder Ab-

sturz eines Flugkörpers, seiner Teile oder seiner La-
dung, durch Löschen oder Niederreißen bei diesen
Ereignissen. Brand ist ein Feuer, das ohne einen be-
stimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn ver-
lassen hat, und das sich aus eigener Kraft auszubrei-
ten vermag. Explosion ist eine auf dem Ausdehnungs-
bestreben von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötz -
lich verlaufende Kraftäußerung.

bb) Kontaminationsschäden (Verseuchung, Vergiftung,
Verhinderung und/oder Einschränkung der Nutzung
von Sachen durch die Wirkung oder Freisetzung
 chemischer und/oder biologischer Substanzen).
Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn diese Substanzen
vor Schadeneintritt vom Versicherungsnehmer oder
Mitversicherten auf dem Versicherungsort oder von
Dritten betriebsbedingt zu Produktionszwecken oder
zur Durchführung von technischen Verfahren gelagert
oder verwendet werden (einschließlich betriebsbe-
dingter Zwischenlagerung oder Auslieferung).
Er gilt ferner nicht, wenn diese Substanzen vor Scha-
deneintritt Bestandteil eines versicherten Gebäudes
oder eines Gebäudes von Dritten waren.

cc) Schäden durch Ausfall von Versorgungsleistungen
(z. B. Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) bei
Fremdbezug.

c) Die Entschädigung ist auf die vertraglich vereinbarte Jah-
reshöchstentschädigung begrenzt. Alle Schäden, die im
laufenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt
unter die Jahreshöchstentschädigung.

d) Der Wiedereinschluss von Terrorschäden kann jederzeit
gekündigt werden. Die Kündigung wird  einen Monat nach
Zugang wirksam.

e) Die Kündigung nach d) hat in Schriftform zu erfolgen.

TK 0254 Ausschluss von Terrorismusschäden
Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen und ungeachtet et-
waiger abweichender Bestimmungen gelten Schäden durch
Terrorakte sowie Kosten jeder Art im Zusammenhang mit Ter-
rorakten als ausgeschlossen.
Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Perso-
nengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer oder
ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in
der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten um
dadurch auf eine Regierung oder staatliche Einrichtung Einfluss
zu nehmen.

TK 2107 Gummierungen in Rauchgasreinigungsanlagen
1 In Ergänzung zu Abschnitt A § 1 Nr. 2 b) sind Beschichtun-

gen und Gummierungen von Rauchgasreinigungsanlagen
mitversichert.

2 Der Versicherungsnehmer hat den Versicherer bei Vertrags-
beginn über Umfang und Dauer der Gewährleistung zu infor-
mieren.

3 Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist für die gesamte Rauch -
gasreinigungsanlage, spätestens jedoch 5 Jahre nach Be-
ginn der Gewährleistungsfrist, leistet der Versicherer keine
Entschädigung für
a) Schäden an Beschichtungen und Gummierungen durch

Blasenbildung, flächige Ablösung, chemische Veränderun-
gen und Erosion;

b) Folgeschäden an dem beschichteten oder gummierten
Trägermaterial.

Diese Ausschlüsse gelten jedoch nicht, soweit nachweislich
ein Schaden dem Grunde nach ausschließlich auf einen
Störfall (Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes), 

z. B. auch verursacht durch einen Bedienungsfehler, zurückzu-
führen ist.
4 Der Versicherungsnehmer hat jeden Störfall gemäß Nr. 3, der

Schäden an Beschichtungen und Gummierungen verursacht
hat oder verursachen könnte, dem Versicherer innerhalb ei-
ner Frist von einem Monat anzuzeigen.

5 Von den Wiederherstellungskosten wird ein Abzug vorge-
nommen, der dem Verhältnis der bei Schadeneintritt erreich-
ten Lebensdauer zu der erwarteten gesamten Lebensdauer
entspricht. Der Abzug erfolgt bis auf den Restwert Null.

6 Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 2 und 4 genann-
ten Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann
der Versicherer nach Maßgabe von Abschnitt B § 8 zur Kün-
digung berechtigt oder auch leistungsfrei sein.

Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung,
gilt Abschnitt B § 9 Absatz 2. Danach kann der Versicherer kün-
digen oder leistungsfrei sein.

TK 2108 Besondere Vereinbarungen für Katalysatoren
1 Abweichend von Abschnitt A § 1 Nr. 4 b) sind Katalysatoren

für die Dauer der im Liefer- oder Werkvertrag genannten Ge-
währleistung versichert.

2 Der Versicherungsnehmer hat bei Abschluss des Vertrages
dem Versicherer die im Liefer- oder Werkvertrag vereinbarte
Gewährleistungsfrist für den Katalysator mitzuteilen.
Verletzt der Versicherungsnehmer die genannte Obliegenheit
vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer
nach Maßgabe von Abschnitt B § 8 zur Kündigung berech-
tigt oder auch leistungsfrei sein.
Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrer-
höhung, gilt Abschnitt B § 9 Absatz 2. Danach kann der Ver-
sicherer kündigen oder leistungsfrei sein.

3 Katalysatoren gelten als beschädigt, wenn eine Substanz-
veränderung vorliegt und ihre Wirkung durch Messungen
nachweisbar gemindert ist.

4 Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen keine Entschädigung für Erosionsschäden an Katalysa-
toren als Folge des Einsatzes ballastreicher Brennstoffe.

Von den Wiederherstellungskosten wird ein Abzug vorgenom-
men, der dem Verhältnis der bei Schadeneintritt erreichten Le-
bensdauer zu der vom Hersteller angegebenen Lebensdauer
(Standzeit) entspricht. Der Abzug erfolgt bis auf den Restwert
Null.

TK 2109 Biogaskraftwerke
1 Abweichend von Abschnitt A § 1 Nr. 1 Satz 1 sind die im

Versicherungsvertrag bezeichneten stationären maschinellen
Einrichtungen von Biogaskraftwerken versichert, sobald sie
betriebsfertig sind. 

2 Sofern vereinbart ist und diese Sachen im Versicherungsver-
trag bezeichnet sind, sind zusätzlich versichert:
a) Bauliche Einrichtungen der Fermenter (wie z. B. Beton-

behälter);
b) Folienabdeckungen der Fermenter. Folienabdeckungen

der Fermenter sind nur als Folge eines dem Grunde nach
versicherten Sachschadens an anderen Teilen der versi-
cherten Sache versichert. 

3 Ergänzend zu Abschnitt A § 1 Nr. 4 sind alle in der Biogas-
anlage zur Gaserzeugung verwendeten organischen Stoffe in
allen Zustandsformen nicht versichert. 

Ergänzend zu Abschnitt A § 7 Nr. 2 b) wird bei Schäden an Ver-
brennungsmotoren und Folienabdeckungen der Fermenter ein
Abzug von den Wiederherstellungskosten in Höhe der Wertver-
besserung vorgenommen. Dieser Wert ergibt sich aus dem Ver-
hältnis der bis zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles bereits
verstrichenen Lebensdauer zu der nach Herstellerangabe zu er-
wartenden Lebensdauer des Bauteils

TK 2112 Röhren
Der Abzug von den Wiederherstellungskosten gemäß § A7 
Nr. 2, b) bb) AMB 2008 bei Schäden an Röhren beträgt:
Bezeichnung der Röhren Verringerung der

Entschädigung
nach Benutzungs- monatlich
dauer von: um:

a) Röntgen-/Ventilröhren 6 Monaten 5,5 %
Laserröhren

b) Kathodenstrahlröhren (CRT) 12 Monaten 3,0 %
in Aufzeichnungseinheiten
von Foto-/Lichtsatzanlagen
Bildaufnahmeröhren



c) Bildwiedergaberöhren 18 Monaten 2,5 %
Hochfrequenzleistungsröhren

d) Speicherröhren 24 Monaten 2,0 %
Fotomultiplierröhren

e) Linearbeschleunigerröhren 24 Monaten 2,0 %
Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an gerechnet, zu
dem der erste Besitzer die Nutzungsmöglichkeit hatte.
Sonstige Materialkosten, Fahrt- und Montagekosten werden
nach § A7 AMB 2008 ersetzt.

TK 2206 Bestimmungswidriges Ausbrechen von Schmelz-
massen

Der Versicherer leistet abweichend von § A2 AMB 2008 keine
Entschädigung für Schäden, die durch bestimmungswidriges
Ausbrechen
a) glühendflüssiger Schmelzmassen oder
b) von Metallschmelzen, die durch Energiezufuhr ohne Glüh -

erscheinung verflüssigt sind,
aus ihren Behältnissen oder Leitungen entstehen.

TK 2219 Versicherung von Sachen auf Schwimmkörpern

1 Versichert sind abweichend von § A1 Nr. 1 AMB 2008 Ma-
schinen, maschinelle Einrichtungen und sonstige technische
Anlagen, die auf Schwimmkörpern betrieben werden.

2 Zwischenwellen, Wellen- und getrennt stehende Drucklager,
Kupplungen und Getriebe sind nur versichert, soweit dies im
Versicherungsvertrag gesondert vereinbart ist.

3 In Ergänzung zu § A1 Nr. 4 AMB 2008 sind nicht versichert:
a) Schwimmkörper;
b) schiffsbauliche Fundamente sowie Stevenrohr einschließ-

lich Stopfbüchsen, Schiffsschrauben und Schwanzwellen.
4 Abweichend von § A2 AMB 2008 leistet der Versicherer

 ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädi-
gung für Schäden durch
a) Schiffskasko-Unfälle;
b) Absinken des Schwimmkörpers;
c) Versaufen oder Verschlammen
Nur wenn dies besonders vereinbart ist, wird Entschädigung
geleistet für Schäden durch Bedienungsfehler, Ungeschick-
lichkeit, Fahrlässigkeit oder Böswilligkeit.

5 Versicherungsorte sind abweichend von § A4 AMB 2008 die
im Versicherungsvertrag bezeichneten Schwimmkörper, so-
lange diese sich in den im Versicherungsvertrag bezeichne-
ten Fahrt- oder Einsatzgebieten oder Liegeplätzen befinden.

6 Ergänzend zu § A7 Nr. 2 b) AMB 2008 wird von den Wieder-
herstellungskosten ein Abzug in Höhe der Wertverbesserung
vorgenommen an
a) Greifern, Ladeschaufeln, Löffelkübeln und Eimern;
b) Getrieben, Lagern und Drehkränzen aller Art.

7 Zu den weiteren Kosten gemäß § A7 Nr. 4 AMB 2008
gehören auch
a) Kosten, die durch Arbeiten an dem Schiffskörper oder an

Aufbauten sowie für das Eindocken und Aufslippen des
Schwimmkörpers entstehen;

b) Bergungs- und Abschleppkosten des Schwimmkörpers
im Rahmen der hierfür vereinbarten Versicherungssum-
men.

8 Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles bei Schiffen
a) die nicht von einer international anerkannten Revisions -

gesellschaft regelmäßig untersucht werden:
aa) jeweils nach 6.000 Betriebsstunden, gerechnet von

der Betriebsfertigkeit an, spätestens jedoch jeweils
vier Jahre nach der letzten Revision, die versicherten
Sachen auf seine Kosten gründlich zu überholen.

bb) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer die
Revision rechtzeitig anzuzeigen. Der Versicherer kann
zu der Revision auf seine Kosten einen Beauftragten
entsenden. Der Versicherungsnehmer hat den Wei-
sungen des Beauftragten Folge zu leisten, insbeson-
dere die Sachen zu öffnen, Kolben zu ziehen und La-
ger aufzunehmen.

b) die von einer international anerkannten Revisionsgesell-
schaft regelmäßig untersucht werden:
aa) die Vorschrift der Klassifikationsgesellschaft (Germa-

nischer Lloyd, Büro Veritas, Lloyd‘s Register und an-
dere) termingemäß zu erfüllen, insbesondere die Klas-
se von Schiff und maschineller Einrichtung rechtzeitig
bestätigen oder erneuern zu lassen.

bb) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer die be-
vorstehende Klasseerneuerung rechtzeitig anzuzei-

gen. Der Versicherer kann zu der Klasseerneuerung
auf seine Kosten einen Beauftragten entsenden.

Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus §§ B8, B9 ABE 2008.

TK 2236 Innere Unruhen
1 Versicherte Gefahren und Schäden

a) Der Versicherer leistet abweichend von § A2 Nr. 5 b) AMB
2008 Entschädigung für Schäden durch innere Unruhen.

b) Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht
unerhebliche Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche
Ruhe und Ordnung störenden Weise in Bewegung geraten
und Gewalt gegen Personen oder Sachen verüben. 

c) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen Schäden durch Verfügung von hoher Hand.

d) Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht,
als Schadenersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen Ent-
schädigungsrechtes beansprucht werden kann.

e) Die Grenze der Entschädigung ist je Schadenereignis ab-
weichend von § A7 Nr. 5 AMB 2008 der im Versiche-
rungsvertrag genannte Betrag. Unter einem Schaden -
ereignis im Sinne dieser Klausel sind alle Schäden zu ver-
stehen, die aus ein und derselben Ursache in zeitlichem
Zusammenhang innerhalb von 72 Stunden anfallen. Scha-
denereignisse, die innerhalb von 72 Stunden zeitlich auf-
treten, fallen nicht unter diese Bestimmung, sondern gel-
ten jeweils als ein gesondertes Schadenereignis.
Ferner ist die Jahreshöchstentschädigung auf 50.000 EUR
begrenzt. Alle Schäden, die im laufenden Versicherungs-
jahr beginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchs t -
ent schädigung.

f) Die Versicherung dieser Gefahr kann jederzeit gekündigt
werden. Die Kündigung wird eine Woche nach Zugang
wirksam.

2 Wiederherbeigeschaffte Sachen
a) Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermit-

telt, so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntnis -
erlangung dem Versicherer unverzüglich in Textform anzu-
zeigen.

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Ent-
schädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält
er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache
innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfü-
gung stellt. Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte
Zahlung zurückzugeben.

c) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese
Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versiche-
rungswertes gezahlt worden ist, so hat der Versicherungs-
nehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sa-
che dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versi-
cherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei
Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung
des Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf die-
ser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer über.

d) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese
Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedin-
gungsgemäß weniger als den Versicherungswert betragen
hat, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behal-
ten und muss sodann die Entschädigung zurückzahlen.
Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach
Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers
nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die Sache
im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich meistbie-
tend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös abzüglich der
Verkaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, welcher
der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen Entschädi-
gung entspricht.

e) Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich,
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich
den Besitz wieder zu verschaffen.

f) Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurücker-
langte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem
Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen
Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sa-
chen zustehen.

g) Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so
kann der Versicherungsnehmer Entschädigung nach den
Grundsätzen dieses Vertrages auch dann verlangen oder
behalten, wenn die Sachen nach b), c) und d) bei ihm ver-
bleiben.



h) Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache, so gelten a) bis g) entsprechend.

3 Obliegenheiten
Auf die Obliegenheit, Schäden durch strafbare Handlungen
gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen
(siehe § B8 Nr. 2 a) ee) AMB 2008) sowie auf die Rechtsfol-
gen nach § B8 AMB 2008 wird besonders hingewiesen.

TK 2255 Unterschlagung

1 Versicherte Gefahr
Der Versicherer leistet nach dem Eintritt des Versicherungs-
falles Entschädigung für vom Versicherungsnehmer vermie-
tete oder verliehene Sachen, wenn diese durch den Mieter
oder Entleiher während der Dauer der Versicherung unter-
schlagen werden.
Eine Unterschlagung liegt vor, wenn sich der Mieter oder
Entleiher die ihm vermietete oder verliehene Sache rechts-
widrig zueignet (§ 246 I StGB).
Sind Röhren mitversichert, so gilt die jeweilige Staffel auch
dann, wenn an den versicherten Geräten und Anlagen, in
welchen sich die Röhren befinden, keine Schäden festge-
stellt werden.

2 Ausschlüsse
Von der Versicherung ausgeschlossen sind:
a) Schäden aus der Überlassung von versicherten Sachen

an Personen, von denen der Versicherungsnehmer weiß
oder hätte wissen müssen, dass sie ein vorsätzliches Ver-
mögensdelikt begangen haben;

b) Vermögensschäden, wie z. B. Miet- und Verdienstausfall,
Zinsverlust, Entrichtung amtlicher Gebühren, Strafen;

c) Schäden, deren anderweitige Versicherung möglich und
üblich ist.

3 Obliegenheiten:
Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a AMB 2008 gilt:
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,
a) nur schriftliche Miet-/Leihverträge abzuschließen und da-

bei die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes anzuwen-
den;

b) in den Miet-/Leihvertrag folgende Angaben gut leserlich
aufzunehmen:
aa) die Bezeichnung der vermieteten/verliehenen Sache

mit der Angabe von Hersteller, Typ, Seriennummer;
bb) bei Navigationsgeräten auch das amtliche Kennzei-

chen und die Fahrzeugscheinnummer des Fahrzeu-
ges, in dem das Gerät eingebaut wird;

cc) vollständige Personalien und Anschrift des Mieters/
Entleihers nach den Angaben im gültigen Personal -
aus weis/Reisepass, sowie Ausstellungsbehörde,
Num mer und Ausstellungsdatum des Personalauswei-
ses/Reisepasses. Die gleichen Angaben sind vom Be-
vollmächtigten des Mieters/Entleihers anzufordern,
falls dieser die vermietete/entliehene Sache nicht
selbst abholt;

dd) Unterschrift des Mieters/Entleihers.
c) jeden Schadenfall unverzüglich, spätestens am Tag nach

der vereinbarten Rückgabe, der zuständigen Polizeibe hör -
de und dem Versicherer, letzterem unter Beifügung des
Miet-/Entleihungsvertrages, anzuzeigen;

d) den Versicherer über den Stand der Ermittlungen zur Wie-
derherbeischaffung der veruntreuten Sache laufend zu
unterrichten.

Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus § B8 AMB 2008.

4 Selbstbehalt:
Für die Unterschlagung gilt der gleiche Selbstbehalt wie bei
Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder Raub.

5 Wiederherbeigeschaffte Sachen
a) Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermit-

telt, so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kennt -
niserlangung dem Versicherer unverzüglich in Textform
anzuzeigen.

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Ent-
schädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält
er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache
innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfü-
gung stellt. Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte
Zahlung zurückzugeben.

c) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese
Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versiche-
rungswertes gezahlt worden ist, so hat der Versicherungs-
nehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sa-

che dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versi-
cherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei
Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung
des Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf die-
ser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer über.

d) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese
Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedin-
gungsgemäß weniger als den Versicherungswert betragen
hat, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behal-
ten und muss sodann die Entschädigung zurückzahlen.
Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach
Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers
nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die Sache
im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich meistbie-
tend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös abzüglich der
Verkaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, welcher
der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen Entschädi-
gung entspricht.

e) Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich,
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich
den Besitz wieder zu verschaffen. 

f) Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurücker-
langte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem
Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen
Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sa-
chen zustehen.

g) Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so
kann der Versicherungsnehmer Entschädigung nach den
Grundsätzen dieses Vertrages auch dann verlangen oder
behalten, wenn die Sachen nach b), c) und d) bei ihm ver-
bleiben. 

h) Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache, so gelten a) bis g) entsprechend.

TK 2258 Abhandenkommen

1 Versicherte Gefahren und Schäden
Abweichend von § A2 Nr. 5 j) AMB 2008 leistet der Versiche-
rer Entschädigung für das Abhandenkommen versicherter
Sachen durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder Raub. Teile
und Zubehör sind nur dann mitversichert, wenn sich Teile
und Zubehör unter Verschluss befinden oder an der versi-
cherten Anlage oder Maschine fest angebracht sind.

2 Wiederherbeigeschaffte Sachen
a) Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermit-

telt, so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kennt -
niserlangung dem Versicherer unverzüglich in Textform
anzuzeigen.

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Ent-
schädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält
er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache
innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfü-
gung stellt. Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte
Zahlung zurückzugeben.

c) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese
Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versiche-
rungswertes gezahlt worden ist, so hat der Versicherungs-
nehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sa-
che dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versi-
cherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei
Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung
des Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf die-
ser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer über.

d) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese
Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedin-
gungsgemäß weniger als den Versicherungswert betragen
hat, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behal-
ten und muss sodann die Entschädigung zurückzahlen.
Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach
Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers
nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die Sache
im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich meistbie-
tend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös abzüglich der
Verkaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, welcher
der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen Entschädi-
gung entspricht.

e) Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich,
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich
den Besitz wieder zu verschaffen.



f) Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurücker-
langte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem
Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen
Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sa-
chen zustehen.

g) Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so
kann der Versicherungsnehmer Entschädigung nach den
Grundsätzen dieses Vertrages auch dann verlangen oder
behalten, wenn die Sachen nach b), c) und d) bei ihm ver-
bleiben. 

h) Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache, so gelten a) bis g) entsprechend.

3 Obliegenheiten
Auf die Obliegenheit, Schäden durch strafbare Handlungen
gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen
(siehe § B8 Nr. 2 a) ee)) sowie auf die Rechtsfolgen nach 
§ B8 AMB 2008 wird besonders hingewiesen.

TK 2259 Einschluss Brand, Blitzschlag, Explosion

Abweichend von § A2 Nr. 3 a AMB 2008 sind Schäden durch
Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luft-
fahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung, Löschen, Nieder-
reißen oder Ausräumen infolge eines dieser Ereignisse mitversi-
chert.
a) Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen

Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus
eigener Kraft auszubreiten vermag.

b) Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Ga-
sen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraft -
äußerung. Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrlei-
tung usw.) liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem sol-
chen Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich
des Druckunterschiedes innerhalb und außerhalb des Behäl-
ters stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine Explo -
sion durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein
Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich.

c) Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf
Sachen.

d) Die Versicherung erstreckt sich nicht auf
aa) Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch ent-

stehen, dass sie einem Nutzfeuer oder der Wärme zur
Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt
werden; als ausgesetzt gelten auch versicherte Sachen,
in denen oder durch die Nutzfeuer oder Wärme erzeugt,
vermittelt oder weitergeleitet wird;

bb) Sengschäden an versicherten Sachen;
cc) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die

im Verbrennungsraum auftretenden Explosionen, sowie
Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen Schal-
tern durch den in ihnen auftretenden Gasdruck entste-
hen; 

dd) Blitzschäden an elektrischen Einrichtungen versicherter
Sachen, es sei denn, dass der Blitz unmittelbar auf die-
se Sachen übergegangen ist. Für Schäden durch Brand
oder Explosion, die durch diese Blitzschäden verursacht
werden, wird jedoch Entschädigung geleistet.
Die Ausschlüsse gemäß aa) bis cc) gelten nicht, wenn
Schäden dadurch verursacht wurden, dass sich zu -
nächst an der versicherten Sache oder an anderen Sa-
chen eine ausgeschlossene Gefahr gemäß a) verwirklicht
hat. Die Ausschlüsse gelten ferner nicht für Folgeschä-
den an der versicherten Sache oder an anderen versi-
cherten Sachen durch eine Gefahr gemäß a).

TK 2260 Innere Unruhen (72 Stunden)

1 Versicherte Gefahren und Schäden
a) Der Versicherer leistet abweichend von § A2 Nr. 5 b) AMB

2008 Entschädigung für Schäden durch innere Unruhen.
b) Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht

unerhebliche Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche
Ruhe und Ordnung störenden Weise in Bewegung geraten
und Gewalt gegen Personen oder Sachen verüben. 

c) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende
 Ursachen Schäden durch Verfügung von hoher Hand.

d) Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht,
als Schadenersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen Ent-
schädigungsrechtes beansprucht werden kann.

e) Die Grenze der Entschädigung ist je Schadenereignis ab-
weichend von § A7 Nr. 5 AMB 2008 der im Versicherungs-
vertrag genannte Betrag.

Unter einem Schadenereignis im Sinne dieser Klausel sind
alle Schäden zu verstehen, die aus ein und derselben
 Ursache in zeitlichem Zusammenhang innerhalb von 72
Stun den anfallen. Schadenereignisse, die innerhalb von
72 Stunden zeitlich unabhängig voneinander auftreten,
fallen nicht unter diese Bestimmung, sondern gelten je-
weils als ein gesondertes Schadenereignis.
Ferner ist die Jahreshöchstentschädigung auf 50.000 EUR
begrenzt. Alle Schäden, die im laufenden Versicherungs-
jahr beginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchst -
entschädigung.

f) Die Versicherung dieser Gefahr kann jederzeit gekündigt
werden. Die Kündigung wird eine Woche nach Zugang
wirksam.

2 Wiederherbeigeschaffte Sachen
a) Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermit-

telt, so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntnis -
erlangung dem Versicherer unverzüglich in Textform anzu-
zeigen.

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Ent-
schädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält
er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache
innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfü-
gung stellt. Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte
Zahlung zurückzugeben.

c) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese
Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versiche-
rungswertes gezahlt worden ist, so hat der Versicherungs-
nehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sa-
che dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versi-
cherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei
Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung
des Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf die-
ser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer über.

d) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese
Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedin-
gungsgemäß weniger als den Versicherungswert betragen
hat, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behal-
ten und muss sodann die Entschädigung zurückzahlen.
Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach
Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers
nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die Sache
im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich meistbie-
tend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös abzüglich der
Verkaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, welcher
der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen Entschädi-
gung entspricht.

e) Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich,
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich
den Besitz wieder zu verschaffen.

f) Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurücker-
langte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem
Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen
Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sa-
chen zustehen.

g) Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so
kann der Versicherungsnehmer Entschädigung nach den
Grundsätzen dieses Vertrages auch dann verlangen oder
behalten, wenn die Sachen nach b), c) und d) bei ihm ver-
bleiben.

h) Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache, so gelten a) bis g) entsprechend.      

3 Obliegenheiten
Auf die Obliegenheit, Schäden durch strafbare Handlungen
gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen
(siehe § B8 Nr. 2 a) ee)) sowie auf die Rechtsfolgen nach 
§ B8 AMB 2008 wird besonders hingewiesen.

TK 2261 Biologische und chemische Kontamination

Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen sind Kontaminatio-
nen durch biologische oder chemische Substanzen nicht mit-
versichert.

TK 2266 Betriebseinflüsse

Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen keine Entschädigung für Schäden durch korrosive Angriffe,
Abzehrungen oder Ablagerungen jeder Art an den von Flüssig-
keiten, Dämpfen oder Gasen berührten Teilen.



TK 2350 Vermietung, Verpachtung, Verleih und  
Verwahrung

1 Mitversichert ist das Interesse Dritter als Mieter, Pächter,
Ent leiher oder Verwahrer der versicherten Sache.

2 Der Versicherungsnehmer hat dafür Sorge zu tragen (z. B.
durch einen besonderen Hinweis im Vertrag), dass keine
Weitervermietung, -verpachtung, -verleih bzw. Weitergabe
durch den Dritten erfolgen darf.

3 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach
Nr. 2 ergeben sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.

TK 2507 Angleichung der Beiträge und Versicherungs -
summen

1 Beiträge und Versicherungssummen werden im Versiche-
rungsvertrag nach dem Stand der Löhne und Preise in der
Investitionsgüter-Industrie vom Januar/März 1971 angege-
ben.
Eine Änderung dieser Löhne und Preise hat eine entspre-
chende Angleichung der Beiträge und Versicherungssum-
men zur Folge, wenn sich eine Veränderung der Beiträge um
mehr als 2 % ergibt. Unterbleibt hiernach eine Angleichung
der Beiträge und Versicherungssummen, ist für die nächste
Veränderung der Prozentsatz maßgebend, um den sich die
Löhne und Preise gegenüber dem Zeitpunkt geändert ha-
ben, der für die letzte Angleichung maßgebend war. 

2 Für die Angleichung der Beiträge wird zu 30 % die Preisent-
wicklung und zu 70 % die Lohnentwicklung berücksichtigt.
Die Angleichung der Versicherungssummen erfolgt unter
Berücksichtigung der Preisentwicklung. Eine Angleichung
der Beiträge erfolgt nur, wenn die Versicherungssummen
gleichzeitig angepasst werden.
Wäre die Versicherungssumme höher, wenn sie entspre-
chend dem Anstieg des Versicherungswertes angeglichen
würde, dann ist die Grenze der Entschädigung dieser höhere
Betrag. Maßgebend für die Angleichung sind die vom Statis -
tischen Bundesamt veröffentlichten Indizes, und zwar
a) für die Preisentwicklung der Index der Erzeugerpreise ge-

werblicher Produkte (Inlandabsatz), Gruppe Investitions-
güter;

b) für die Lohnentwicklung der Index der Bruttostundenver-
dienste der Arbeiter in der Investitionsgüter-Industrie (alle
Arbeiter).

3 Die Angleichung wird mit den letzten vor Ende eines Kalen-
derjahres veröffentlichten Indizes ermittelt und für den im
folgenden Kalenderjahr fälligen Jahresbeitrag wirksam.

4 Unterversicherung besteht nur, soweit zum Zeitpunkt der
Vereinbarung der Versicherungssumme nach dem Stand
März 1971 Unterversicherung vorgelegen hätte.

5 Der Versicherungsnehmer kann diese Klausel kündigen,
wenn sich durch diese Klausel die Beiträge für das folgende
Versicherungsjahr um mehr als 10 % erhöht oder die Bei-
tragssteigerung in drei aufeinander folgenden Versicherungs-
jahren mehr als 20 % beträgt.
Die Kündigung ist spätestens einen Monat nach der Mittei-
lung über die Beitragserhöhung zu erklären. Sie wird zu Be-
ginn des Versicherungsjahres wirksam, für das die Beiträge
erhöht werden sollte.

6 Die Kündigung nach Nr. 5 hat in Schriftform zu erfolgen.

Erläuterung zur Berechnung der Beiträge und der Versiche-
rungssumme
Beiträge
Der Beitrag B des jeweiligen Versicherungsjahres berechnet
sich zu
B = B0 x Beitragsfaktor
Beitragsfaktor = 0,3 x E/E0 + 0,7 x L/L0

Versicherungssumme
Die Versicherungssumme S des jeweiligen Versicherungsjahres
berechnet sich zu
S = S0 x Summenfaktor
Summenfaktor = E/E0

Es bedeuten:
B0 = Im Versicherungsvertrag genannter Beitrag, Stand Januar/

März 1971
S0 = Im Versicherungsvertrag genannte Versicherungssumme,

Stand März 1971
E = Letzter im Ermittlungsjahr veröffentlichter Index der Erzeu-

gerpreise gewerblicher Produkte, Gruppe Investitionsgüter
E0 = Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Gruppe

Investitionsgüter, Stand März 1971

L = Letzter im Ermittlungsjahr veröffentlichter Index der durch-
schnittlichen Bruttostundenverdienste der Arbeiter, Grup-
pe Investitionsgüter-Industrie (alle Arbeiter)

L0 = durchschnittlichen Bruttostundenverdienste der Arbeiter,
Gruppe Investitionsgüter-Industrie (alle Arbeiter), Stand
Januar 1971

TK 2650 Eichkosten und Kalibrierungskosten

Der Versicherer leistet im Teilschadenfall auch Entschädigung
für notwendige Eich- und Kalibrierungskosten, sofern diese bei
der Bildung der Versicherungssumme berücksichtigt wurden.
Die Entschädigungsleistung für Eich- und Kalibrierungskosten
wird um die gehabte Nutzung (= im Verhältnis der tatsächlichen
Nutzung seit letzter Eichung/Kalibrierung zum vorgeschriebe-
nen Eichintervall) gekürzt.

TK 2651 Maschinen ausländischen Fabrikates

Muss das Objekt zur Behebung eines Schadens ins europäi-
sche oder außereuropäische Ausland gesandt werden, so ver-
gütet der Versicherer die Transportkosten (jedoch nicht Kosten
für Eil- und Luftfracht) nur zwischen dem Ort, an dem sich das
versicherte Objekt befindet, und der Grenze der Bundesrepu-
blik Deutschland. Für Transportkosten außerhalb der Bundes -
republik Deutschland kommt der Versicherer nicht auf.
Sind Facharbeiter oder Ersatzteile aus dem Ausland für die Re-
paratur des Objektes notwendig, so sind nur die Transport-,
Fahrtkosten und Tagegelder (jedoch nicht Kosten für Eil- und
Luftfracht, Überstunden- und Feiertagsschichten) versichert, die
in der Bundesrepublik Deutschland angefallen sind. Absatz 1
gilt sinngemäß.

TK 2652  Zusätzliche Eichkosten und Kalibrierungs-
 kosten

1 In Erweiterung zu § A6 Nr. 3 AMB 2008 ersetzt der Versiche-
rer bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme (auf
Erstes Risiko) zusätzlich Eich- und Kalibrierungskosten, die
der Versicherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach
versicherten Total- oder Teilschaden aufwenden muss.

2 Zusätzliche Eich- und Kalibrierungskosten sind Aufwendun-
gen, die dadurch entstehen, dass zum Zwecke der Wieder-
herstellung der versicherten Sache andere Sachen erneut
geeicht/kalibriert werden müssen. Die Entschädigungsleis -
tung für Eich- und Kalibrierungskosten wird um die gehabte
Nutzung (= im Verhältnis der tatsächlichen Nutzung seit letz-
ter Eichung/Kalibrierung zum vorgeschriebenen Eichintervall/
empfohlenen Kalibrierungsintervall) gekürzt.

3 Der nach Nr. 1 und 2 ermittelte Betrag wird je Versiche-
rungsfall um den je Position vereinbarten Selbstbehalt
gekürzt.

TK 2653 Freizügigkeit (ohne Transportrisiko)

Zwischen den einzelnen Versicherungsorten gilt Freizügigkeit
vereinbart. 
Versicherungsschutz besteht jedoch nicht, während der Trans-
porte außerhalb der Versicherungsorte.

TK 2654 Freizügigkeit

Zwischen den einzelnen Versicherungsorten gilt Freizügigkeit
vereinbart.

TK 2655 Bau- und Erdarbeiten

In Erweiterung zu § A6 Nr. 3 AMB 2008 ersetzt der Versicherer
bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme (auf Erstes
Risiko) Bau- und Erdarbeiten, die der Versicherungsnehmer in-
folge eines Versicherungsfalles aufwenden muss. Bau- und
Erdarbeiten sind Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass
Fundamente neu errichtet und Erdkabel neu verlegt werden
müssen.

TK 2755 Kein Abzug für Wertverbesserung

Abweichend von § A7 Nr. 2 b) AMB 2008 wird von den Wieder-
herstellungskosten kein Abzug für eine Wertverbesserung vor-
genommen.

TK 2801 Revision von Dampfturbinenanlagen

1 Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versicherungs -
nehmer regelmäßig Revisionen durchzuführen. Die Revisio-
nen des gesamten Turbosatzes oder seiner einzelnen Teile



sollen aufgrund der Betriebserfahrungen des Betreibers, der
vom Hersteller empfohlenen Revisionsintervalle und maximal
zulässigen Betriebszeiten sowie übertragbarer Schaden -
erfahrungen des Versicherers eingeplant und auf Kosten des
Versicherungsnehmers durchgeführt werden. Auf große
 Revisionen des gesamten Turbosatzes in festen zeitlichen
Abständen kann im Sinne der oben genannten Empfehlun-
gen verzichtet werden.

2 Die maßgeblichen Revisionsintervalle sind mit dem Versiche-
rer zu vereinbaren. Sofern der Versicherer und der Versiche-
rungsnehmer keine abweichenden Revisionsintervalle verein-
bart haben, hat der Versicherungsnehmer Revisionen des
Turbosatzes oder seiner Teile entsprechend ihrer Bauart, der
Konstruktion und der Überwachungs- und Diagnoseeinrich-
tungen in folgenden Zeiträumen durchzuführen:
a) 4 Jahre bzw. 30.000 äquivalente Betriebsstunden, je nach -

dem was zuerst eintritt, bei Anlagen, die aufgrund ihrer In-
strumentierung keine ausreichende Überwachung des Be-
triebszustandes ermöglichen;

b) 5 Jahre bzw. 40.000 äquivalente Betriebsstunden, je nach-
dem was zuerst eintritt, bei Anlagen, die aufgrund ihrer In-
strumentierung nur eine beschränkte Überwachung des
Betriebszustandes ermöglichen;

c) 6 Jahre bzw. 50.000 äquivalente Betriebsstunden, je nach -
dem was zuerst eintritt, bei Anlagen, die nach dem Stand
der technischen Entwicklung mit den für die Betriebsüber-
wachung wesentlichen Überwachungseinrichtungen aus-
gerüstet sind und entsprechend betrieben werden.

Die Zeiträume gelten ab der ersten Inbetriebnahme bzw. 
der Garantierevision des ganzen Turbosatzes oder jeweils 
ab der letzten Revision des betreffenden Teiles. Jeder Start
von Dampfturbinenanlagen wird als Mittelwert von äquiva-
lenten Betriebsstunden je Kaltstart/Warmstart, jedoch mit
mindestens 20 äquivalenten Betriebsstunden je Start, an -
gerechnet, es sei denn, dass höhere Werte bekannt sind.
Niedrigere Werte hat der Versicherungsnehmer nachzu -
weisen.

3 Treten vor Überschreitung der vereinbarten oder gemäß Nr. 2
a) bis c) geltenden Zeiträume bzw. Betriebsstunden ersatz -
pflichtige Schäden ein und führt der Versicherungsnehmer in
zeitlichem Zusammenhang mit der Wiederherstellung die
Re vision durch, leistet der Versicherer anteilig Entschädi-
gung für Auf- und Zudeckkosten, und zwar im Verhältnis der
nicht gefahrenen äquivalenten Betriebsstunden zu den ge-
samten äquivalenten Betriebsstunden, höchstens jedoch im
Verhältnis des noch unverbrauchten Zeitraumes des Revisi-
onsintervalles zum Gesamtzeitraum. Sonstige üblicherweise
bei einer Revision anfallenden Arbeiten sind Revisionsauf-
wand und gemäß § A7 Nr. 2 c) aa) AMB 2008 vom Versiche-
rungsnehmer zu tragen.
Treten nach Überschreiten der maßgeblichen Zeiträume bzw.
Betriebsstunden ersatzpflichtige Schäden ein, leistet der
Versicherer nur Entschädigung für den Schadenmehrauf-
wand, d. h., die Auf- und Zudeckkosten sowie sonstige übli-
cherweise bei einer Revision anfallenden Arbeiten sind Revi-
sionsaufwand und gem. § A7 Nr. 2 c) aa) AMB 2008 vom
Versicherungsnehmer zu tragen.

4 Vor jeder Inspektion ist der Versicherer so rechtzeitig zu be-
nachrichtigen, dass er auf seine Kosten an der Revision teil-
nehmen kann.

5 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer unverzüglich
wesentliche Veränderungen im Betriebsverhalten oder in der
Einsatzweise des Turbosatzes mitzuteilen.

6 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.

TK 2802 Revision von Wasserturbinenanlagen

1 Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versicherungs-
nehmer regelmäßig Revisionen durchzuführen. Die Revisio-
nen des gesamten Turbosatzes oder seiner einzelnen Teile
(Teilrevision) sollen aufgrund der Betriebserfahrungen des
Betreibers, der vom Hersteller oder von Fachverbänden
empfohlenen Revisionsperioden sowie übertragbarer Scha-
denerfahrungen des Versicherers eingeplant und auf Kosten
des Versicherungsnehmers durchgeführt werden.

2 Die maßgeblichen Revisionsintervalle sind mit dem Versiche-
rer zu vereinbaren. Sofern der Versicherer und der Versiche-
rungsnehmer keine abweichenden Revisionsintervalle verein-
bart haben, hat der Versicherungsnehmer Revisionen des
Turbosatzes oder seiner Teile entsprechend ihrer Bauart, der
Konstruktion und der Überwachungs- und Diagnoseeinrich-
tungen in folgenden Zeiträumen durchzuführen:

a) 4 Jahre bei Anlagen, die aufgrund ihrer Instrumentierung
keine ausreichende Überwachung des Betriebszustandes
ermöglichen; 

b) 5 Jahre bei Anlagen, die aufgrund ihrer Instrumentierung
nur eine beschränkte Überwachung des Betriebszustan-
des ermöglichen;

c) 6 Jahre bei Anlagen, die nach dem Stand der technischen
Entwicklung mit den für die Betriebsüberwachung we-
sentlichen Überwachungseinrichtungen ausgerüstet sind
und entsprechend betrieben werden.

Die Zeiträume gelten ab der ersten Inbetriebnahme bzw. der
Garantierevision des ganzen Turbosatzes oder jeweils ab der
letzten Revision des betreffenden Teiles.

3 Werden die Turbosätze ohne Revision über die in Nr. 2 ange-
gebenen Zeiträume hinaus weiterbetrieben und treten dann
ersatzpflichtige Schäden ein, so wird nur der Schadenmehr-
aufwand ersetzt, d. h. die Kosten für De- und Remontagen
sowie für sonstige üblicherweise bei einer Revision anfallen-
de Arbeiten sind Revisionsaufwand und gemäß § A7 Nr. 2 c)
aa) AMB 2008 vom Versicherungsnehmer zu tragen.

4 Vor jeder Inspektion ist der Versicherer so rechtzeitig zu be-
nachrichtigen, dass er auf seine Kosten an der Revision teil-
nehmen kann.

5 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer unverzüglich
wesentliche Veränderungen im Betriebsverhalten des Turbo-
satzes mitzuteilen.

6 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.

TK 2803 Revision von Gasturbinenanlagen, Entschädigung
für Bauteile mit begrenzter Lebensdauer

1 Revision von Gasturbinenanlagen
a) Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versiche-

rungsnehmer Inspektionen und Revisionen, die dem letz-
ten Stand der Empfehlungen des Herstellers entsprechen
oder auf besonderen Vereinbarungen zwischen dem Ver-
sicherungsnehmer und dem Versicherer beruhen, durch-
zuführen.

b) Lassen Betriebs- und Schadenerfahrungen die festgeleg-
ten Inspektions- und Revisionsintervalle unzweckmäßig
erscheinen, sind zwischen dem Versicherungsnehmer und
dem Versicherer neue Inspektions- und Revisionsvor-
schriften zu vereinbaren.

c) Vor jeder Inspektion oder Revision ist der Versicherer so
rechtzeitig zu benachrichtigen, dass er auf seine Kosten
an der Inspektion oder Revision teilnehmen kann. Die an-
lässlich einer Inspektion erstellten Protokolle sind dem
Versicherer unverzüglich einzureichen.

d) Treten nach Überschreiten der Revisionszeiträume ersatz-
pflichtige Schäden ein, leistet der Versicherer nur Ent-
schädigung für den Schadenmehraufwand, d. h., die Ko-
sten für De- und Remontagen sowie für sonstige üblicher-
weise bei einer Inspektion oder Revision anfallenden Ar-
beiten sind Revisionsaufwand und gemäß § A7 Nr. 2 c)
aa) AMB 2008 vom Versicherungsnehmer zu tragen.

e) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer unverzüg-
lich wesentliche Veränderungen im Betriebsverhalten und
in der Einsatzweise der Gasturbine mitzuteilen.

Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.

2 Entschädigung für Bauteile mit begrenzter Lebensdauer
a) Bei Schäden an Bauteilen mit begrenzter Lebensdauer

wird abweichend von § A7 Nr. 2 AMB 2008 von den Wie-
derherstellungskosten ein Abzug vorgenommen, wenn die
Lebensdauer des zur Wiederherstellung verwendeten
Bauteiles länger ist, als die Restlebensdauer des beschä-
digten Bauteiles.
Bauteile mit begrenzter Lebensdauer sind alle vom Her-
steller oder von Behörden diesbezüglich genannten bzw.
vom Heißgas beaufschlagten Bauteile ab Eintritt Brenn-
kammer bis Austritt Gasturbine. Schutzschichten sind
Verschleißschichten der Bauteile.

b) Für die Höhe des Abzuges gilt:
aa) De- und Remontagekosten

Hierunter fallen alle De- und Remontagekosten der
Gasturbine, wie sie bei einer Inspektion/Revision an-
fallen würden.
Der Abzug für die De- und Remontagekosten im
Schadenfall erfolgt im Verhältnis der zum Zeitpunkt
des Versicherungsfalles bereits verstrichenen Be-
triebszeit zu der gesamten Betriebszeit des Inspekti-



ons-/Revisionsintervalles. Der Abzug erfolgt bis zu
100 % zum Ende eines Inspektionsintervalles.
Eine Amortisation entfällt, wenn anlässlich der Repa-
ratur keine Revision oder standzeitverlängernde Maß-
nahme durchgeführt wurde.

bb) Wiederherstellungskosten der Bauteile
Der Abzug entspricht dem Verhältnis der zum Zeit-
punkt des Versicherungsfalles bereits verstrichenen
Lebensdauerstunden des betroffenen Bauteiles zu der
nach Angabe des Herstellers zu erwartenden Ge-
samtlebensdauer des Bauteiles. Der Abzug erfolgt bis
zu 100 %, gleichgültig, ob die Schadenursache in
dem betroffenen Bauteil oder außerhalb desselben
gelegen hat.
Für Schutzschichten gelten eigene Lebensdauern. Die
Höhe des Abzuges wird nach dem letzten Stand der
Angaben des Herstellers vor Eintritt des Schadens
über die Lebensdauer der Bauteile und Beschichtun-
gen berechnet. Bestätigen die Betriebs- und Scha-
denerfahrungen diese Angaben nicht, dann sind zwi-
schen dem Versicherungsnehmer und Versicherer
neue Vereinbarungen über die Lebensdauer zu treffen.

TK 2804 Revision von Elektromotoren mit Leistungen mit
mehr als 750 kW bzw. Drehmomenten von mehr
als 10 kNm

1 Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versicherungs-
nehmer regelmäßig Revisionen durchzuführen. Diese Revi-
sionen sollen aufgrund der Betriebserfahrungen des Betrei-
bers, der vom Hersteller oder von Fachverbänden empfohle-
nen Revisionsperioden sowie übertragbarer Schadenerfah-
rungen des Versicherers eingeplant und auf Kosten des Ver-
sicherungsnehmers durchgeführt werden.

2 Die maßgeblichen Revisionsintervalle sind mit dem Versiche-
rer zu vereinbaren. Sofern der Versicherer und der Versiche-
rungsnehmer keine abweichenden Revisionsintervalle verein-
bart haben, hat der Versicherungsnehmer eine Revision nach
30.000 Betriebsstunden, spätestens jedoch nach sechs Jah-
ren durchzuführen.
Der Zeitraum gilt ab der ersten Inbetriebnahme bzw. der Ga-
rantierevision oder jeweils ab der letzten Revision.

3 Vor jeder Inspektion ist der Versicherer so rechtzeitig zu be-
nachrichtigen, dass er auf seine Kosten an der Revision teil-
nehmen kann.

4 Werden die Motoren ohne Revision über den in Nr. 2 ange-
gebenen Zeitraum hinaus weiterbetrieben und treten dann
ersatzpflichtige Schäden ein, so wird nur der Schadenmehr-
aufwand ersetzt, d. h. die Kosten für De- und Remontagen
sowie für sonstige üblicherweise bei einer Revision anfallen-
de Arbeiten sind Revisionsaufwand und gemäß § A7 Nr. 2 c)
aa) AMB 2008 vom Versicherungsnehmer zu tragen.

5 Der Versicherungsnehmer hat den Versicherer unverzüglich
über wesentliche Veränderungen im Betriebsverhalten oder
in der Einsatzweise der Motoren zu informieren, damit Versi-
cherungsnehmer und Versicherer über die zu treffenden
Maßnahmen entscheiden können.

6 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.

TK 2805 Revision von Pressen der Spanplatten- und Holz -
industrie, Schmiede- und Strangpressen sowie
Stein- und Ziegelpressen

1 Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versicherungs-
nehmer die Presse regelmäßig auf seine Kosten durch einen
Sachverständigen, den der Versicherungsnehmer im Einver-
nehmen mit dem Versicherer benennt, zerstörungsfrei unter-
suchen zu lassen.
Der Sachverständige berichtet nach der Untersuchung dem
Versicherungsnehmer und dem Versicherer über den Zu-
stand und die Betriebssicherheit der Presse. Der Sachver-
ständige bestimmt auch den Zeitpunkt der nächsten Unter-
suchung, und zwar erstmals bei einer Untersuchung vor Be-
ginn des Versicherungsschutzes.

2 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer die Untersu-
chung rechtzeitig anzuzeigen. Der Versicherer kann zu der
Untersuchung auf seine Kosten einen Beauftragten entsen-
den.

3 Werden die Pressen ohne Revision über den vom Hersteller
empfohlenen oder mit dem Sachverständigen vereinbarten
Revisionszeitraum hinaus weiterbetrieben und treten dann
ersatzpflichtige Schäden ein, so wird nur der Schadenmehr-
aufwand ersetzt, d. h. die Kosten für De- und Remontagen

sowie für sonstige üblicherweise bei einer Revision anfallen-
den Arbeiten sind Revisionsaufwand und gemäß § A7 Nr. 2
c) aa) AMB 2008 vom Versicherungsnehmer zu tragen.

4 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.

5 Bohrungen oder Schweißungen, die an der Presse nachträg-
lich vorgenommen werden, gelten als Gefahrerhöhungen
gemäß § B9 AMB 2008.

TK 2806 Revision von Windenergieanlagen

1 Instandhaltung/Revision von Windenergieanlagen
a) Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versiche-

rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles regel-
mäßig Instandhaltungen der Windenergieanlage gemäß
Herstellervorschriften durchzuführen. Darüber hinaus sind
Revisionen an Bauteilen mit begrenzter Lebensdauer
gemäß c) durchzuführen.

b) Vor jeder Revision ist der Versicherer so rechtzeitig zu be-
nachrichtigen, dass er in der Lage ist, auf seine Kosten ei-
nen Beauftragten zu entsenden. Die anlässlich einer Revi-
sion erstellten Protokolle sind dem Versicherer auf Verlan-
gen vorzulegen.

c) Der Versicherungsnehmer hat nach
aa) 40.000 Betriebsstunden spätestens jedoch nach 5 Jah -

ren die Rotorblätter befundabhängig instand zu set-
zen; außerdem sind Rotorblätter einer jährlichen Sicht -
prüfung und einer Inspektion des inneren Blitzschut -
zes bis zur Ableitung in das Erdreich (Durchgangs-
messung) zu unterziehen;

bb) 40.000 Betriebsstunden spätestens jedoch nach 5 Jah-
ren an Getrieben die Lager unabhängig vom Zustand
zu erneuern. Radsätze inkl. Achsen sind zu prüfen
und befundabhängig instand zu setzen; 

cc) 40.000 Betriebsstunden spätestens jedoch nach 5 Jah-
ren die Rotorhauptlager unabhängig vom Zustand zu
erneuern;

dd) 40.000 Betriebsstunden spätestens jedoch nach 5 Jah-
ren die Stator- und Rotorwicklung des Generators zu
prüfen und befundabhängig instand zu setzen. Gene-
ratorlager sind unabhängig vom Zustand zu erneuern.

Die Zeiträume werden jeweils ab der ersten Inbetriebnah-
me oder nach der letzten Revision oder dem Austausch
des betreffenden Bauteiles gezählt. Die Revisionen sind
vom Hersteller oder von geeigneten Fach unternehmen
durchzuführen. Als Betriebsstunden gelten die Zeiten, in
der die Windenergieanlage unabhängig von ihrer Bela-
stung betrieben wurde.
Für Windenergieanlagen mit kontinuierlichem Überwa-
chungssystem (Condition Monitoring), das für eine zu-
standsorientierte Instandhaltung geeignet ist, können ab-
weichende Vereinbarungen getroffen werden.

d) Nicht zu den Wiederherstellungskosten gehören die Kos -
ten einer Überholung oder sonstigen Maßnahme, die auch
unabhängig vom Versicherungsfall notwendig gewesen
wären, oder auf Grund dieser Vereinbarung aufzuwenden
gewesen wären.

e) Der Versicherungsnehmer hat den Versicherer unverzüg-
lich über wesentliche Veränderungen im Betriebsverhalten
zu informieren, damit Versicherungsnehmer und Versiche-
rer über die zu treffenden Maßnahmen entscheiden kön-
nen.

Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.

2 Bei Schäden an Bauteilen gemäß Ziffer 1 c) wird ergänzend
zu § A7 Nr. 2 b) AMB 2008 nach Ablauf von 20.000 Be-
triebsstunden seit der letzten Revision von den Wiederher-
stellungskosten ein Abzug vorgenommen, durch den die
dauernden Einflüsse des Betriebes berücksichtigt sind. Der
Abzug beträgt 1,5 % je Kalendermonat.

TK 2807 Verbrennungsmotoren in Blockheizkraftwerken 

1 Ergänzend zu Abschnitt B § 8 Nr. 1 a) hat der Versicherungs-
nehmer die Vorschriften der Hersteller bzw. der Umrüsterfir-
men insbesondere in Bezug auf
a) den Betrieb der Verbrennungsmotoren (wie zulässige Be-

triebszustände, Einhaltung von Grenzwerten etc.);
b) die regelmäßige Wartung der Verbrennungsmotoren durch

vom Hersteller autorisierte Fachfirmen; 
c) die Ölbetriebszeiten der Verbrennungsmotoren (z. B. re-

gelmäßige Ölanalysen einschl. TAN-Wert (Total Acid Num-
ber = Neutralisationszahl))



einzuhalten. Die durchgeführten Arbeiten und Ergebnisse
sind zu dokumentieren. Festgestellte Mängel sind unverzüg-
lich zu beheben.

2 Werden die Motoren ohne Wartung über die in Nr. 1 b) ange-
gebenen Zeiträume hinaus weiterbetrieben und treten dann
ersatzpflichtige Schäden ein, so wird nur der Schadenmehr-
aufwand ersetzt, d. h. die Kosten für De- und Remontagen
sowie für sonstige üblicherweise bei einer Revision anfallen-
de Arbeiten sind Revisionsaufwand und gemäß Abschnitt A
§ 7 Nr. 2 c) aa) vom Versicherungsnehmer zu tragen.

3 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer unverzüglich
wesentliche Veränderungen im Betriebsverhalten oder in der
Einsatzweise der Motoren mitzuteilen.

4 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten vor-
sätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach
Maßgabe von Abschnitt B § 8 zur Kündigung berechtigt
oder auch leistungsfrei sein.

Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung,
gilt Abschnitt B § 9 Absatz 2. Danach kann der Versicherer kün-
digen oder leistungsfrei sein

TK 2808 Stillstandsrabatte

1 Für Sachen, die im Versicherungsvertrag besonders be-
zeichnet sind, werden bei einem zusammenhängenden Still-
stand Beitragsrabatte gewährt. Mehrere zusammenhängen-
de Stillstandszeiträume von mehr als jeweils dreißig Tagen
innerhalb eines Jahres werden zusammengerechnet.
Der Rabatt beträgt
a) 15 % bei einem Stillstand von mindestens drei vol len Mo-

naten;
b) 25 % bei einem Stillstand von mehr als sechs Monaten;
c) 35 % bei einem Stillstand von mehr als neun Monaten

und
d) 50 % bei ganzjährigem Stillstand.

2 Ein Rabatt wird nicht für die Zeit von Schadenbeseitigungs-,
Überholungs- oder Reparaturarbeiten gewährt.

3 Ein Stillstandsrabatt wird nicht gewährt, wenn die im laufen-
den Versicherungsjahr auf den Versicherungsvertrag angefal-
lenen entschädigungspflichtigen Schäden den ungekürzten
Jahresbeitrag erreicht haben.

4 Ist die voraussichtliche Dauer des Stillstandes vor Fälligkeit
des Beitrages bekannt, so wird der Rabatt sofort abgezo-
gen, anderenfalls nach Ablauf des Versicherungsjahres. Der
aufgrund des Abzuges nicht erhobene Beitrag ist gestundet.
Am Ende eines jeden Versicherungsjahres wird aufgrund der
Betriebsaufzeichnungen des Versicherungsnehmers endgül-
tig abgerechnet.

5 Ergibt die endgültige Abrechnung, dass die gestundeten
Beiträge höher sind als der Stillstandsrabatt, so hat der Ver-
sicherungsnehmer den Unterschiedsbetrag nachzuzahlen.
Dieser Betrag gilt als Folgebeitrag und wird eine Woche
nach Zugang der endgültigen Abrechnung fällig.

TK 2819 Anerkennung

1 Hat der Versicherer das versicherte Risiko besichtigt, so er-
kennt der Versicherer abweichend von § B1 AMB 2008 an,
dass ihm durch diese Besichtigung alle Gefahrumstände be-
kannt geworden sind, welche in diesem Zeitpunkt für die
Beurteilung des Risikos erheblich waren.

2 Das Recht des Versicherers den Vertrag wegen arglistiger
Täuschung anzufechten bleibt unberührt.

TK 2825 Vollmacht des Versicherungsmaklers

Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevoll-
mächtigt, Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungs-
nehmers entgegenzunehmen. Er ist durch den Maklervertrag
verpflichtet, diese unverzüglich an den Versicherer weiterzulei-
ten.

TK 2850 Mitversicherungs- und Prozessführungsklausel für
die Technischen Versicherungszweige

1 Bei Versicherungen, die von mehreren Versicherern gezeich-
net worden sind, haften diese stets nur für ihren Anteil und
nicht als Gesamtschuldner.

2 Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, Anzeigen und
Willenserklärungen des Versicherungsnehmers für alle betei-
ligten Versicherer entgegenzunehmen und in deren Namen
im Rahmen von § B8 Nr. 1 AMB 2008 die Versicherungsver-
träge zu kündigen.

3 Die vom führenden Versicherer abgegebenen Erklärungen
oder mit dem Versicherungsnehmer getroffenen Vereinba-

rungen sind für die beteiligten Versicherer verbindlich. Der
führende Versicherer ist jedoch ohne Zustimmung (Einwilli-
gung oder Genehmigung) der beteiligten Versicherer, von
denen jeder einzeln zu entscheiden hat, nicht berechtigt 
a) zur Erhöhung von Versicherungssummen und/oder Ent-

schädigungsgrenzen über die im Versicherungsschein ge-
nannten prozentualen Werte bzw. Maximalbeträge hinaus.
Dies gilt nicht für Summenanpassungen im Rahmen der
Bestimmungen für die vertraglich vorgesehenen Abrech-
nungsverfahren (Summe/Beitrag);

b) zur Änderung der Kündigungsbestimmungen oder der
Versicherungsdauer. Dies gilt nicht für Verlängerungen der
Versicherungsdauer, die aufgrund einer im Versicherungs-
vertrag getroffenen Regelung gewährt werden; ferner
bleibt die Berechtigung des führenden Versicherers zur
Kündigung gemäß § B8 Nr. 1 AMB 2008 unberührt;

c) zur Erweiterung des Deckungsumfanges, zur Verminde-
rung des Selbstbehaltes und/oder des Beitrages.

4 Bei Schäden, die voraussichtlich den im Versicherungsver-
trag vereinbarten Betrag übersteigen oder für die Mitversi-
cherer von grundsätzlicher Bedeutung sind, ist auf Verlangen
der beteiligten Versicherer eine Abstimmung herbeizuführen.

5 Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versi-
cherer die Gleichen sind, ist folgendes vereinbart:
a) Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem

Vertrag seine Ansprüche nur gegen den führenden Versi-
cherer und nur wegen dessen Anteil gerichtlich geltend
machen.

b) Der führende Versicherer ist von den beteiligten Versiche-
rern ermächtigt, alle Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zu-
sammenhang mit diesem Vertrag (einschließlich der Ver-
folgung von Regressansprüchen) auch bezüglich ihrer An-
teile als Kläger oder Beklagte zu führen. Ein gegen oder
vom führenden Versicherer erstrittenes, rechtskräftig ge-
wordenes Urteil wird deshalb von den beteiligten Versi-
cherern als auch für sie verbindlich anerkannt. Das gilt
ebenfalls für die mit dem Versicherungsnehmer nach
Rechtshängigkeit geschlossenen Vergleiche.

c) Falls der Anteil des führenden Versicherers die Berufungs-
summe oder Revisionsbeschwerde nicht erreicht, ist der
Versicherungsnehmer berechtigt und auf Verlangen des
führenden Versicherers verpflichtet, die Klage auf einen
zweiten, erforderlichenfalls auf weitere Versicherer auszu-
dehnen, bis diese Summe erreicht ist. Wird diesem Ver-
langen nicht entsprochen, so gilt Nr. 5 b (Satz 2) nicht.

TK 2851 Versehen

1 Wird eine Anzeige, Meldung von Gefahrerhöhung, Erfüllung
einer vertraglichen Obliegenheit oder ähnliches nachweislich
durch ein Versehen des Versicherungsnehmers unterlassen,
so kann der Versicherer deswegen seine Ersatzpflicht nicht
ablehnen.
Dies gilt nicht, wenn Vorsatz des Versicherungsnehmers
oder dessen Repräsentanten vorliegt; im Übrigen schadet
grobe Fahrlässigkeit. Im Falle der groben Fahrlässigkeit ist
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers bzw. dessen Repräsentanten entspricht. Das
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen.

2 Der Versicherer hat rückwirkend jedoch Anspruch auf Nach-
zahlung eines angemessenen Beitrages ab Beginn der Än-
derung.

TK 2854 Repräsentanten

Der Versicherungsnehmer oder die Mitversicherten müssen sich
die Kenntnis und das Verhalten ihrer Repräsentanten zurechnen
lassen.
Als Repräsentanten gelten bei

a) Aktiengesellschaften:
die Mitglieder des Vorstandes und die Generalbevoll-
mächtigten,

b) Gesellschaften mit beschränkter Haftung:
die Geschäftsführer,

c) Kommanditgesellschaften:
die Komplementäre,

d) offenen Handelsgesellschaften:
die Gesellschafter,

e) Gesellschaften bürgerlichen Rechts:
die Gesellschafter,

f) Einzelfirmen:
die Inhaber,



g) anderen Unternehmensformen:
die nach gesetzlichen Vorschriften berufenen obersten
Körperschaften des öffentlichen Rechts (z. B. Genossen-
schaften, Verbände, Vertretungsorgane, Kommunen),

h) ausländischen Firmen:
der entsprechende Personenkreis.

TK 2855 Vollwartungsvertrag

1 Anlagen und Maschinen müssen in den vom Hersteller vor-
gesehenen Intervallen gewartet werden.

2 Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versiche-
rungsnehmer einen Vollwartungsvertrag für die versicherten
Anlagen/Geräte abzuschließen.

3 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach
Nr. 2 ergeben sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.

TK 2860 Vorläufige Deckung

1 Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz aus dem Vertrag über die vorläufi-
ge Deckung beginnt zu dem vereinbarten Zeitpunkt. Der Ver-
sicherungsschutz beginnt jedoch nicht vor der Zahlung des
Beitrages, sofern der Versicherer den Versicherungsnehmer
durch gesonderte Mitteilung in Textform zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses über die vorläufige Deckung oder durch
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese
Voraussetzung aufmerksam macht.

2 Inhalt des Vertrages
Grundlage dieses Vertrages sind die im Versicherungsvertrag
vereinbarten Allgemeinen Versicherungsbedingungen und
Klauseln.

3 Nichtzustandekommen des Hauptvertrages
Kommt der Hauptvertrag nicht zustande, so steht dem Ver-
sicherer ein Anspruch auf einen der Laufzeit der vorläufigen
Deckung entsprechenden Teil des Beitrages zu, der beim
Zustandekommen des Hauptvertrages für diesen zu zahlen
wäre. Dies gilt nicht, wenn für die vorläufige Deckung ein ab-
weichender Beitrag vereinbart wurde.

4 Beendigung des Vertrages über vorläufige Deckung
a) Der Vertrag über vorläufige Deckung endet spätestens zu

dem Zeitpunkt, zu dem nach einem vom Versicherungs-
nehmer geschlossenen Hauptvertrag oder einem weiteren
Vertrag über vorläufige Deckung ein gleichartiger Versi-
cherungsschutz beginnt. Ist der Beginn des Versiche-
rungsschutzes nach dem Hauptvertrag oder nach dem
weiteren Vertrag über vorläufige Deckung von der Zahlung
des Beitrages durch den Versicherungsnehmer abhängig,
so endet der Vertrag über vorläufige Deckung bei Nicht-
zahlung oder verspäteter Zahlung des Beitrages abwei-
chend von Satz 1 spätestens zu dem Zeitpunkt, zu dem
der Versicherungsnehmer mit der Beitragszahlung in Ver-
zug ist. Voraussetzung hierfür ist aber, dass der Versiche-
rer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung
in Textform oder durch einen auffälligen Vermerk im Versi-
cherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam ge-
macht hat.

b) Absatz a) ist auch anzuwenden, wenn der Versicherungs-
nehmer den Hauptvertrag oder den weiteren Vertrag über
vorläufige Deckung mit einem anderen Versicherer schließt.
Der Versicherungsnehmer hat den anderweitigen Ver trags -
schluss unverzüglich mitzuteilen.

c) Kommt der Hauptvertrag mit dem Versicherer, mit dem
der Vertrag über vorläufige Deckung besteht, nicht zu-
stande, weil der Versicherungsnehmer seine Vertragser-
klärung zum Hauptvertrag widerruft oder einen Wider-
spruch wegen eines vom Antrag oder den getroffenen
Vereinbarungen abweichenden Versicherungsscheins er-
klärt, so endet der Vertrag über vorläufige Deckung späte-
stens mit dem Zugang des Widerrufes oder des Wider-
spruches beim Versicherer.

d) Ist das Vertragsverhältnis über vorläufige Deckung auf un-
bestimmte Zeit eingegangen, kann jede Vertragspartei
den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Die
Kündigung des Versicherers wird jedoch erst nach Ablauf
von zwei Wochen nach Zugang wirksam.

e) Die Kündigung nach d) hat in Schriftform zu erfolgen.

TK 2909 Sachverständigenverfahren bei Zusammentreffen
von Maschinen- und Feuerversicherung

1 Besteht auch eine Feuerversicherung und ist streitig, ob
oder in welchem Umfang ein Schaden zu vorliegendem Ver-

trag oder als Feuerschaden anzusehen ist, so kann der Ver-
sicherungsnehmer verlangen, dass die Höhe des Schadens
zu vorliegendem Vertrag und des Feuerschadens in einem
gemeinsamen Sachverständigenverfahren festgestellt wird.
Ein solches Sachverständigenverfahren können der Versi-
cherer des vorliegenden Vertrages, der Feuerversicherer und
der Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung
auf sonstige tatsächliche Voraussetzungen des Entschädi-
gungsanspruchs sowie der Höhe der Entschädigung ausge-
dehnt werden.

3 Für das Sachverständigenverfahren gilt:
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu

benennen; der Versicherungsnehmer kann zwei Sachver-
ständige benennen. Die Parteien können sich auf zwei ge-
meinsame Sachverständige oder auf einen gemeinsamen
Sachverständigen einigen. Jede Partei, die ihren Sachver-
ständigen benannt hat, kann die anderen unter Angabe
des von ihr genannten Sachverständigen in Textform auf-
fordern, einen Sachverständigen zu benennen. Geschieht
dies nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der
Aufforderung, so kann die auffordernde Partei den Sach-
verständigen der säumigen Partei durch das für den
Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In
der Aufforderung ist auf diese Folge hinzuweisen.

b) Die Versicherer dürfen als Sachverständige keine Perso-
nen benennen, die Mitbewerber des Versicherungsneh-
mers sind oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbin-
dung stehen, ferner keine Personen, die bei Mitbewerbern
oder Geschäftspartnern angestellt sind oder mit ihnen in
einem ähnlichen Verhältnis stehen.

c) Die Sachverständigen benennen in Textform vor Beginn
ihrer Feststellungen einen weiteren Sachverständigen als
Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die
Benennung eines Obmannes durch die Sachverständigen.
Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der Ob-
mann auf Antrag einer Partei durch das für den Schaden-
ort zuständige Amtsgericht ernannt.

4 Für den Mindestinhalt der Feststellungen der Sachverständi-
gen gilt § A9 AMB 2008 und die für die Feuerversicherung
zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

5 Die Sachverständigen übermitteln ihre Feststellungen den
drei Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen von-
einander ab, so werden sie unverzüglich dem Obmann über-
geben. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen
Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der Sachver-
ständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Ent-
scheidung den drei Parteien gleichzeitig.
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obman-
nes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht
nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen
Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbind -
lichen Feststellungen berechnen die Versicherer die Ent -
schädigung.
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachver-
ständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen
oder sie verzögern.

6 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei
die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obman-
nes tragen die Parteien je zu einem Drittel.

7 Steht im Zeitpunkt einer Abschlagszahlung noch nicht fest,
inwieweit der Schaden als Schaden zu vorliegendem Ver-
trag oder als Feuerschaden anzusehen ist, so beteiligt sich
jeder Versicherer an der Abschlagszahlung vorläufig mit der
Hälfte.

8 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegen-
heiten nach § B8 Nr. 2 AMB 2008 oder dem Vertrag zugrun-
de liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen nicht
berührt.

TK 2911 Datenversicherung

1 Versicherte und nicht versicherte Kosten
a) Versichert sind zusätzlich Kosten für die Wiederherstel-

lung von
aa) Daten; Dies sind digitalisierte maschinenlesbare Infor-

mationen,
bb) betriebsfertigen und funktionsfähigen Standardpro-

grammen und individuell hergestellten Programmen,
zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer berech-
tigt ist,

soweit sich diese auf einem Datenträger befinden.



b) Nicht versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von
Daten und Programmen, die sich nur im Arbeitsspeicher
der Zentraleinheit befinden.

2 Versicherte Sachen
Abweichend von § A1 Nr. 4 a) AMB 2008 sind Wechselda-
tenträger versichert. Wechseldatenträger gelten nicht als
elektronisches Bauelement.

3 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung, sofern der Verlust, die
Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten oder
Programme infolge
a) von Blitzeinwirkung oder
b) eines dem Grunde nach versicherten Schadens gemäß 

§ A2 AMB 2008 an dem Datenträger oder der Datenver -
arbeitungsanlage, auf dem diese gespeichert waren

eingetreten ist.
4 Versicherungsort

In Ergänzung zu § A4 AMB 2008 besteht Versicherungs-
schutz für Sicherungsdatenträger und Sicherungsdaten in
deren Auslagerungsstätten sowie auf den Verbindungswe-
gen zwischen Versicherungsort und Auslagerungsstätte.

5 Versicherungswert, Versicherungssumme
a) Versicherungswert sind abweichend von § A5 Nr. 1 AMB

2008 bei
aa) Daten und Programmen die Wiederbeschaffungs-

bzw. Wiedereingabekosten (siehe Nr. 6 a),
bb) Wechseldatenträgern die Wiederbeschaffungskosten.

b) Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert ent-
sprechen.

6 Umfang der Entschädigung für Daten und Programme
a) Entschädigt werden abweichend von § A7 AMB 2008 die

für die Wiederherstellung des früheren, betriebsfertigen
Zustandes der Daten und Programme notwendigen Auf-
wendungen. Aufwendungen zur Wiederherstellung sind
insbesondere erforderliche
aa) maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungsdatenträ-

gern;
bb) Wiederbeschaffung und Wiedereingabe oder Wieder-

herstellung von Stamm- und Bewegungsdaten
(einschließlich dafür erforderlicher Belegaufbereitung/
Informationsbeschaffung);

cc) Wiederbeschaffung und Neuinstallation von Standard-
programmen;

dd) Wiedereingabe von Programmdaten individuell herge-
stellter Programme und Programmerweiterungen 
(z. B. Konfigurationen, Funktionsblöcke) aus beim 
Versicherungsnehmer vorhandenen Belegen (z. B.
Quellcodes).

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung
aa) für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die versi -

cher ten Daten oder Programme durch Kopierschutz-,
Zugriffsschutz- oder vergleichbare Vorkehrungen (z. B.
Kopierschutzstecker, Verschlüsselungsmaßnahmen)
gesichert sind (z. B. Kosten für neuerlichen Lizenz -
erwerb);

bb) für die Korrektur von manuell fehlerhaft eingegebenen
Daten;

cc) für Fehlerbeseitigungskosten in Programmen;
dd) für Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserun-

gen, die über die Wiederherstellung hinausgehen; 
ee) für sonstige Vermögensschäden;
ff) soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe

der Daten oder Programme nicht notwendig ist;
gg) soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe

der Daten oder Programme nicht innerhalb von 12 Mo -
naten nach Eintritt des Schadens durchgeführt wurde.

c) Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten Versi-
cherungssummen.

d) Bei Unterversicherung wird kein Abzug von der Entschä-
digung vorgenommen.

e) Der nach a) bis c) ermittelte Betrag wird je Versicherungs-
fall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. Entstehen
mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils einzeln
abgezogen.

7 Sonstige vertraglich vereinbarte Obliegenheiten vor Eintritt
des Versicherungsfalles
a) Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versiche-

rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles
aa) eine übliche, jedoch mindestens einmal wöchentliche

Datensicherung vorzunehmen, d. h. Duplikate der ver-
sicherten Daten und Programme anzufertigen und so
aufzubewahren, dass bei einem Versicherungsfall Ori-

ginale und Duplikate nicht gleichzeitig beschädigt
werden oder abhanden kommen können. Die tech -
nischen Einrichtungen zur Datensicherung müssen
 jeweils dem Stand der Technik entsprechen;

bb) sicherzustellen, dass Form und Struktur der Daten auf
dem Sicherungsdatenträger so beschaffen sind, dass
deren Rücksicherung technisch möglich ist, z. B.
durch Sicherung mit Prüfoption (Verify) und Durch-
führung von Rücksicherungstests.

b) Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten
nach a) ergeben sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.

TK 2930 Mehrkostenversicherung
1 Gegenstand der Versicherung

a) Wird die technische Einsatzmöglichkeit einer versicherten
Sache, für die im Versicherungsvertrag diese Mehrkosten-
versicherung vereinbart ist, infolge eines gemäß § A2
AMB 2008 eingetretenen Sachschadens unterbrochen
oder beeinträchtigt, leistet der Versicherer Entschädigung
für die dadurch entstehenden Mehrkosten.

b) Mehrkosten sind Kosten, die der Versicherungsnehmer in-
nerhalb der Haftzeit aufwendet, um eine Unterbrechung
oder Beeinträchtigung des Betriebes abzuwenden oder zu
verkürzen, weil der frühere betriebsfertige Zustand einer
beschädigten Sache wiederhergestellt oder eine zerstörte
Sache durch eine gleichartige ersetzt werden muss.

c) Die Haftzeit ist der Zeitraum, für welchen Versicherungs-
schutz für die Mehrkosten besteht. Soweit nicht etwas
anderes vereinbart ist, beträgt die Haftzeit 12 Monate. Die
Haftzeit beginnt mit dem Zeitpunkt, von dem an der Sach -
schaden für den Versicherungsnehmer nach den aner-
kannten Regeln der Technik frühestens erkennbar war,
spätestens jedoch mit Beginn des Mehrkostenschadens.
Bei mehreren Sachschäden an derselben Sache, zwi-
schen denen ein Ursachenzusammenhang besteht, be-
ginnt die Haftzeit mit dem Erstschaden.

2 Versicherte Mehrkosten
a) Versichert sind die im Versicherungsvertrag im einzelnen

bezeichneten zeitabhängigen (nach aa)) und zeitunabhän-
gigen (nach bb)) Mehrkosten.
aa) Zeitabhängige Mehrkosten sind Kosten, die proportio-

nal mit der Dauer der Unterbrechung oder Beein träch -
tigung entstehen, insbesondere für
(1) die Benutzung anderer Anlagen;
(2) die Anwendung anderer Arbeits- oder Fertigungs-

verfahren;
(3) die Inanspruchnahme von Lohn-Dienstleistungen

oder Lohn-Fertigungsleistungen;
(4) den Bezug von Halb- oder Fertigfabrikaten.

bb) Zeitunabhängige Mehrkosten sind Kosten, die wäh -
rend der Dauer der Unterbrechung oder Beeinträchti-
gung nicht fortlaufend entstehen, insbesondere für
(1) einmalige Umprogrammierung;
(2) Umrüstung;
(3) behelfsmäßige oder vorläufige Wiederinstandset-

zung.
b) Abweichend von § A5 Nr. 2 AMB 2008 wird die Versiche-

rungssumme jeweils aus den versicherten zeitabhängigen
und zeitunabhängigen Mehrkosten gebildet, die der Versi-
cherungsnehmer in einem gesamten Geschäftsjahr hätte
aufwenden müssen, wenn die im Versicherungsvertrag
bezeichnete Sache für dieses Geschäftsjahr infolge eines
Sachschadens ausgefallen wäre.
Grundlage für die Versicherungssumme für zeitabhängige
Mehrkosten sind die im Versicherungsvertrag je Tag und
Monat genannten Beträge.
§ A5 Nr. 1 und 3 AMB 2008 gilt nicht.

3 Umfang der Entschädigung
a) Der Versicherer leistet Entschädigung für die Mehrkosten,

wenn der Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden für
den Versicherungsnehmer nach den anerkannten Regeln
der Technik frühestens erkennbar war, innerhalb der für
diese Mehrkostenversicherung vereinbarten Dauer liegt.
Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung füh -
ren. Wirtschaftliche Vorteile, die sich bis zu sechs Mona-
ten nach Ablauf der Haftzeit als Folge der Unterbrechung
ergeben, sind angemessen zu berücksichtigen.

b) Abweichend von § A7 AMB 2008 wird Entschädigung ge-
leistet für
aa) zeitabhängige Mehrkosten je Arbeitstag bis zur ver-

einbarten Tagesentschädigung, je Monat jedoch
höchstens bis zur vereinbarten Monatsentschädigung;



bb) zeitunabhängige Mehrkosten bis zur Höhe der hierfür
vereinbarten Versicherungssumme.

c) Keine Entschädigung wird geleistet für Mehrkosten,
aa) soweit sie auch dann entstanden wären, wenn die

technische Einsatzmöglichkeit der Sache nicht infolge
des Schadens an ihr unterbrochen oder beeinträchtigt
gewesen wäre;

bb) die für die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung
der vom Schaden betroffenen versicherten Sache
selbst entstehen.

d) Keine Entschädigung wird geleistet, soweit sich die Mehr-
kosten erhöhen durch
aa) außergewöhnliche Ereignisse, die während der Unter-

brechung oder Beeinträchtigung der technischen Ein-
satzmöglichkeit hinzutreten;

bb) Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolu-
tion, Rebellion, Aufstand oder innere Unruhen;

cc) Kernenergie, nukleare Strahlung, radioaktive Substan-
zen;

dd) Erdbeben, Überschwemmung;
ee) behördlich angeordnete Wiederherstellungs- oder Be-

triebsbeschränkungen;
ff) den Umstand, dass dem Versicherungsnehmer zur

Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung zerstörter,
beschädigter oder abhanden gekommener Sachen
bzw. Daten des Betriebssystemes nicht rechtzeitig
genügend Kapital zur Verfügung steht;

gg) den Umstand, dass beschädigte oder zerstörte Sa-
chen bzw. Daten des Betriebssystemes anlässlich der
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung geändert,
verbessert oder überholt werden;

hh) Verderb, Beschädigung oder Zerstörung von Rohstof-
fen, Halb- oder Fertigfabrikaten oder Hilfs- oder Be-
triebsstoffen.

e) Der nach a) bis d) ermittelte Betrag wird je Versicherungs-
fall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt:
aa) Für zeitabhängige Mehrkosten gilt der vereinbarte

zeitliche Selbstbehalt in Arbeitstagen. Der Versiche-
rungsnehmer hat denjenigen Teil des ermittelten Be-
trages selbst zu tragen, der sich zu dem Gesamtbe-
trag verhält wie der zeitliche Selbstbehalt zu dem Ge-
samtzeitraum der Unterbrechung oder Beeinträchti-
gung der technischen Einsatzmöglichkeit. In der Be-
rechnung werden für den Gesamtzeitraum der Unter-
brechung oder Beeinträchtigung nur Zeiten berück-
sichtigt, in denen im versicherten Betrieb gearbeitet
wird oder ohne Eintritt des Versicherungsfalles gear-
beitet worden wäre. Der Gesamtzeitraum endet spä-
testens mit Ablauf der Haftzeit.

bb) Für zeitunabhängige Mehrkosten gilt der vereinbarte
betragsmäßige oder prozentuale Selbstbehalt.

4 Sachverständigenverfahren
Ergänzend zu § A9 AMB 2008 müssen die Feststellungen
der Sachverständigen enthalten:
a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeit-

punkt, von dem an der Sachschaden für den Versiche-
rungsnehmer nach den anerkannten Regeln der Technik
frühestens erkennbar war;

b) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche die
versicherten Mehrkosten beeinflussen;

c) die zeitabhängigen Mehrkosten (nach Nr. 2 a) aa));
d) die zeitunabhängigen Mehrkosten (nach Nr. 2 a) bb)).

TK 2953 Vorsorgeversicherung/Investitionen
1 Mitversichert gelten die während eines Versicherungsjahres

neu angeschafften Maschinen und maschinellen Einrichtun-
gen bis zu einer Höhe von 30 % der zuletzt dokumentierten
Gesamtversicherungssumme. Voraussetzung hierfür ist,
dass die neu hinzukommenden Maschinen und maschinellen
Einrichtungen den bereits vorhandenen in Art und/oder Ver-
wendungszweck entsprechen, also zu der Kategorie
gehören, für die auch bereits Versicherungsschutz genom-
men wurde.
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Hinzukommen der
Maschine bzw. maschinellen Einrichtung und endet drei Mo-
nate nach Ablauf der Versicherungsperiode, in welcher die
Maschine bzw. maschinelle Einrichtung hinzugekommen ist.
Darüber hinausgehender Versicherungsschutz muss bean-
tragt werden.
Im Schadenfall gilt der im Anlage-/Geräteverzeichnis für
gleichartige Objekte dokumentierte Selbstbehalt.

2 Neu angeschaffte Maschinen und Geräte, deren Einzelwerte
den nach Absatz 1 ermittelten Betrag übersteigen, sind ge-

sondert zur Versicherung anzumelden. Hierfür beginnt der
Versicherungsschutz zum beantragten Zeitpunkt, frühestens
nach Kenntnis durch den Versicherer.

3 Der Versicherungsnehmer verpflichtet, innerhalb von drei
Monaten nach Beginn eines jeden Versicherungsjahres, die
aufgrund der im vorhergehenden Versicherungsjahr eingetre-
tenen Veränderungen (Aus- und Einschlüsse) an den Versi-
cherer in Textform zu melden. Falls keine Veränderungen
eingetreten sind, ist die Meldung entbehrlich.
Die Beitragsberechnung infolge der Veränderungen erfolgt
zu Beginn des laufenden Versicherungsjahres.

TK 2956 Betriebsunterbrechung (Groß-BU)

1 Gegenstand der Versicherung; Unterbrechungsschaden;
Haftzeit

a) Gegenstand der Versicherung
Wird die technische Einsatzmöglichkeit einer im Versiche-
rungsvertrag bezeichneten betriebsfertigen Sache (Maschi-
ne, maschinelle Einrichtung oder sonstige technische Anla-
ge) infolge eines auf dem Betriebsgrundstück eingetretenen
Sachschadens unterbrochen oder beeinträchtigt, leistet der
Versicherer Entschädigung für den dadurch entstehenden
Unterbrechungsschaden.
Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Er-
probung und soweit vorgesehen, nach beendetem Probebe-
trieb entweder zur Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich in
Betrieb befindet. Eine spätere Unterbrechung der Betriebs-
fertigkeit unterbricht den Versicherungsschutz nicht. Dies gilt
auch während einer De- oder Remontage sowie während
 eines Transportes der Sache innerhalb des Versicherungs -
ortes.

b) Unterbrechungsschaden
Der Unterbrechungsschaden besteht aus den fortlaufenden
Kosten und dem Betriebsgewinn in dem versicherten Be-
trieb, die der Versicherungsnehmer innerhalb des Unterbre-
chungszeitraumes, längstens jedoch der Haftzeit nicht er-
wirtschaften kann, weil der frühere betriebsfertige Zustand
einer beschädigten Sache wiederhergestellt oder eine zer-
störte Sache durch eine gleichartige ersetzt werden muss.

c) Haftzeit
Die Haftzeit ist der Zeitraum, für welchen Versicherungs-
schutz für den Unterbrechungsschaden besteht.
Die Haftzeit beginnt mit dem Zeitpunkt, von dem an der
Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach den aner-
kannten Regeln der Technik frühestens erkennbar war, spä-
testens jedoch mit Beginn des Unterbrechungsschadens.
Bei mehreren Sachschäden an derselben Sache, zwischen
denen ein Ursachenzusammenhang besteht, beginnt die
Haftzeit mit dem Erstschaden.
Ist die Haftzeit nach Monaten bemessen, so gelten jeweils
30 Kalendertage als ein Monat. Ist jedoch ein Zeitraum von
12 Monaten vereinbart, so beträgt die Haftzeit ein volles
 Kalenderjahr.

2 Versicherungswert; Bewertungszeitraum; Versicherungs-
summe; Ausfallziffer; Unterversicherung

a) Versicherungswert
Der Versicherungswert wird gebildet aus den fortlaufenden
Kosten und dem Betriebsgewinn, die der Versicherungsneh-
mer in dem Bewertungszeitraum ohne Unterbrechung des
Betriebes erwirtschaftet hätte.

b) Bewertungszeitraum
aa) Der Bewertungszeitraum beträgt 12 Monate; dies gilt

auch, wenn eine kürzere Haftzeit als 12 Monate verein-
bart ist. Soweit eine Haftzeit von mehr als 12 Monaten,
längs tens jedoch 24 Monaten vereinbart ist, beträgt der
Bewertungszeitraum 24 Monate.
Er endet mit dem Zeitpunkt, von dem an ein Unterbre-
chungsschaden nicht mehr entsteht, spätestens jedoch
mit dem Ablauf der Haftzeit.

bb) Davon abweichend beginnt der Bewertungszeitraum bei
Abschluss des Vertrages frühestens mit dem Beginn der
Haftung des Versicherers und bei Vertragsänderung mit
dem Wirksamwerden dieser Änderung.

c) Versicherungssumme
Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und
Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der
mindestens dem Versicherungswert entsprechen soll.

d) Ausfallziffer
Die im Versicherungsvertrag für eine Sache genannte Aus-
fallziffer bezeichnet den prozentualen Anteil des Betriebsge-



winnes und der fortlaufenden Kosten, der nicht erwirtschaf-
tet wird, wenn diese Sache während des gesamten Bewer-
tungszeitraumes nicht betrieben werden kann.

e) Unterversicherung
Unterversicherung besteht, wenn mit Beginn der Haftzeit
a) die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungs-

wert ist;
b) die im Versicherungsvertrag genannte Ausfallziffer einer

Sache niedriger als die Ausfallziffer derselben Sache
gemäß Nr. d) ist.

f) Versicherungsperiode
Die Versicherungsperiode soll dem Geschäftsjahr entspre-
chen.

3 Sachschaden, versicherte und nicht versicherte Gefahren
und Schäden

a) Sachschaden, versicherte Gefahren und Schäden
Versichert sind Unterbrechungsschäden infolge Sachschä-
den an Sachen nach § A1 AMB 2008, die nach § A2 AMB
2008 dem Grund nach versichert sind.
Kein Sachschaden liegt vor, wenn Daten abhanden kom-
men, zerstört oder beschädigt werden.

b) Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von Ver-
lusten oder Veränderungen von Daten des Betriebssystemes
Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von Ver-
lusten oder Veränderungen von Daten des Betriebssystemes
wird nur geleistet als Folge eines Sachschadens an Daten-
trägern, soweit es sich nicht um Wechseldatenträger han-
delt.

4 Versicherungsort

Es gilt § A4 AMB 2008.
Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz innerhalb Europas
im geographischen Sinne (ausgenommen auf See) auch außer-
halb des Versicherungsortes, wenn sich die Sache aus Anlass
der Behebung des Sachschadens, einer Revision oder Überho-
lung dort befindet.

5 Umfang der Entschädigung

a Entschädigungsberechnung
aa) Der Versicherer leistet Entschädigung für den Unterbre-

chungsschaden, wenn der Zeitpunkt, von dem an der
Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach den
anerkannten Regeln der Technik frühestens erkennbar
war, innerhalb der vereinbarten Versicherungsdauer
liegt.
Bei der Feststellung des Unterbrechungsschadens sind
alle Umstände zu berücksichtigen, die den Gang und
das Ergebnis des Betriebes während des Unterbre-
chungszeitraumes günstig oder ungünstig beeinflusst
haben würden, wenn die Unterbrechung nicht eingetre-
ten wäre.
Betriebsgewinn und Kosten sind insbesondere nicht zu
ersetzen, soweit sie wegen geplanter oder notwendiger
Revisionen, Überholungsarbeiten oder Änderungen
ohne hin nicht erwirtschaftet worden wären.

bb) Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung füh -
ren. Wirtschaftliche Vorteile, die sich innerhalb von
sechs Monaten nach Ablauf des Bewertungszeitraumes
als Folge der Unterbrechung ergeben, sind angemessen
zu be rücksichtigen.
Werden geplante oder notwendige Revisionen, Überho-
lungsarbeiten oder Änderungen während der Unterbre-
chung vorzeitig durchgeführt, so gilt diese Zeitgrenze
nicht.

cc) Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr Weiteraufwand
rechtlich notwendig oder wirtschaftlich begründet ist
und soweit sie ohne die Unterbrechung erwirtschaftet
worden wären.

dd) Technische Abschreibungen auf Maschinen und techni-
sche Anlagen sind nicht zu entschädigen, soweit sie in-
folge des Sachschadens nicht eingesetzt werden kön-
nen.

ee) Entsteht ein Unterbrechungsschaden auch durch einen
Schaden an einer nicht im Versicherungsvertrag be-
zeichneten Sache oder durch eine nicht versicherte Ge-
fahr, so besteht keine Ersatzpflicht für den Unterbre-
chungsschaden, der durch den Schaden an der nicht
bezeichneten Sache oder durch die nicht versicherte
Gefahr auch allein verursacht worden wäre.

Entsteht jedoch durch einen Sachschaden an einer im
Versicherungsvertrag bezeichneten Sache oder durch
dessen Reparatur ein Folgeschaden an einer nicht be-
zeichneten Sache, so besteht Ersatzpflicht für den Un-
terbrechungsschaden in dem Umfang, als wenn der Fol-
geschaden nicht eingetreten wäre.

ff) Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit der
Unterbrechungsschaden vergrößert wird durch
aa) außergewöhnliche, während der Unterbrechung hin-

zutretende Ereignisse, mit deren Eintritt als Folge
des Sachschadens nicht gerechnet werden muss;

bb) Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revo-
lution, Rebellion, Aufstand oder innere Unruhen;

cc) Kernenergie, nukleare Strahlung, radioaktive Sub-
stanzen;

dd) Erdbeben, Überschwemmung;
ee) behördlich angeordnete Wiederherstellungs- oder

Betriebsbeschränkungen;
ff) den Umstand, dass dem Versicherungsnehmer zur

Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung zerstör-
ter, beschädigter oder abhanden gekommener Sa-
chen bzw. Daten des Betriebssystemes nicht recht-
zeitig genügend Kapital zur Verfügung steht;

gg) den Umstand, dass beschädigte oder zerstörte Sa-
chen bzw. Daten des Betriebssystemes anlässlich
der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung
geändert, verbessert oder überholt werden;

hh) Verderb, Beschädigung oder Zerstörung von Roh-
stoffen, Halb- oder Fertigfabrikaten oder Hilfs- oder
Betriebsstoffen.

gg) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für
aa) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

sowie für bezogene Waren und Leistungen, soweit
es sich nicht um Aufwendungen zur Betriebserhal-
tung oder um Mindest- und Vorhaltegebühren für
Energie fremdbezug handelt;

bb) Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhrzölle;
cc) umsatzabhängige Aufwendungen für Ausgangs-

frachten;
dd) umsatzabhängige Versicherungsbeiträge;
ee) umsatzabhängige Lizenzgebühren und Erfinderver-

gütungen;
ff) Gewinne und Kosten, die mit dem eigentlichen Fa-

brikations-, Handels- oder Gewerbebetrieb nicht zu-
sammenhängen;

gg) Vertrags- und Konventionalstrafen.
b) Unterversicherung; Kürzung der Entschädigung

aa) Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des
nach Nr. 1 ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem
ganzen Betrag verhält, wie die Versicherungssumme zu
dem Versicherungswert.

bb) Wenn eine unrichtige Meldung des Versicherungswertes
vorliegt, wird nur der Teil des nach Nr. 1 ermittelten Be-
trages ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag verhält
wie der gemeldete Versicherungswert zum tatsächlichen
Versicherungswert, höchstens jedoch zu der vereinbar-
ten Versicherungssumme der Versicherungsperiode, für
das die Meldung abgegeben wurde.

c) Grenze der Entschädigung
Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall
höchstens
aa) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;
bb) bis zu einer zusätzlich vereinbarten Entschädigungs -

grenze;
cc) bis zu einer vereinbarten Jahreshöchstentschädigung;

Schäden, die in der laufenden Versicherungsperiode be-
ginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschä-
digung.

Maßgebend ist die nach a) bis c) niedrigste Grenze der Ent-
schädigung.

d) Selbstbehalt
Der nach Nr. a) – Nr. c) ermittelte Betrag wird je Versiche-
rungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.
Bei einem zeitlichen Selbstbehalt hat der Versicherungsneh-
mer denjenigen Teil selbst zu tragen, der sich zu dem Ge-
samtbetrag verhält wie der zeitliche Selbstbehalt zu dem
Gesamtzeitraum der Unterbrechung oder Beeinträchtigung
der technischen Einsatzmöglichkeit. In der Berechnung wer-
den nur Zeiten berücksichtigt, in denen im versicherten Be-
trieb ohne Eintritt des Versicherungsfalles gearbeitet worden
wäre. Tage mit Beeinträchtigungen der technischen Einsatz-
möglichkeit (Minderleistungen) werden zu vollen Unterbre-



chungstagen zusammengefasst. Der Gesamtzeitraum endet
spätestens mit Ablauf der Haftzeit. 
Bei mehreren Sachschäden an derselben Sache, zwischen
denen ein Ursachenzusammenhang besteht, wird der
Selbstbehalt nur einmal abgezogen.

6 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

Es gilt § A8 AMB 2008.

7 Sachverständigenverfahren

Es gilt § A9 AMB 2008. Abweichend zu § A9 Nr. 4 AMB 2008
gilt: Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthal-
ten:
a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeit-

punkt, von dem an der Sachschaden für den Versicherungs-
nehmer nach den anerkannten Regeln der Technik frühes -
tens erkennbar war;

b) Gewinn- und Verlustrechnungen für das laufende Geschäfts-
jahr bis zum Beginn der Betriebsunterbrechung und für das
vorausgegangene Geschäftsjahr;

c) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen
ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten während des Be-
wertungszeitraumes ohne die versicherte Unterbrechung des
Betriebes entwickelt hätten;

d) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen
ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten während des Be-
wertungszeitraumes infolge der versicherten Unterbrechung
gestaltet haben;

e) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche den
versicherten Unterbrechungsschaden beeinflussen. 

Die Sach verständigen haben alle Arten von Kosten geson-
dert auszuweisen; die fortlaufenden Kosten sind zu kennzeich-
nen.

8 Beitragsrückgewähr

a) Meldung der Versicherungssumme
War der Versicherungswert für die abgelaufene Versiche-
rungsperiode niedriger als die Versicherungssumme und
meldet der Versicherungsnehmer dies dem Versicherer in-
nerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der Versicherungs-
periode, so wird, wenn nicht etwas anderes vereinbart ist,
der auf den Mehrbetrag der Versicherungssumme gezahlte
Beitrag bis zu einem Drittel des Jahresbeitrages rückver -
gütet.
Ist die Versicherungssumme während der Versicherungsperi-
ode geändert worden, so gilt als Versicherungssumme die
Jahresdurchschnittssumme, die sich aus den jeweiligen Ver-
sicherungssummen unter Berücksichtigung der Zeiträume
ergibt, in denen sie gegolten haben.
Der Versicherungswert ist für jede Position gesondert zu
melden. 

b) Zu niedrig gemeldeter Betrag
Ist der letzte vor Eintritt eines Versicherungsfalles gemeldete
Betrag niedriger als der Versicherungswert der Versiche-
rungsperiode, für die die Meldung abgegeben wurde, so
wird der Schaden nur anteilig ersetzt.

9 Allgemeiner Teil

Es gelten die §§ B1 bis B20 AMB 2008.
In Ergänzung zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles die Verpflichtung,
Bücher zu führen. Ferner hat er Inventuren, Bilanzen sowie Ge-
winn- und Verlustrechnungen für die drei Vorjahre vor Verlust,
Beschädigung oder Zerstörung zu schützen. Die Rechtsfolgen
von Verletzungen der Obliegenheiten ergeben sich aus § B8,
AMB 2008.

TK 2957 Betriebsunterbrechung (Mittlere-BU)

1 Gegenstand der Versicherung; Unterbrechungsschaden;
Haftzeit

a) Gegenstand der Versicherung
Wird die technische Einsatzmöglichkeit einer im Versiche-
rungsvertrag bezeichneten betriebsfertigen Sachen (Maschi-
ne, maschinelle Einrichtung oder sonstige technische Anla-
ge) infolge eines auf dem Betriebsgrundstück eingetretenen
Sachschadens unterbrochen oder beeinträchtigt, leistet der
Versicherer Entschädigung für den dadurch entstehenden
Unterbrechungsschaden.
Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Er-
probung und soweit vorgesehen, nach beendetem Probebe-

trieb entweder zur Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich in
Betrieb befindet. Eine spätere Unterbrechung der Betriebs-
fertigkeit unterbricht den Versicherungsschutz nicht. Dies gilt
auch während einer De- oder Remontage sowie während ei-
nes Transportes der Sache innerhalb des Versicherungsortes.

b) Unterbrechungsschaden
Der Unterbrechungsschaden besteht aus den fortlaufenden
Kosten und dem Betriebsgewinn in dem versicherten Be-
trieb, die der Versicherungsnehmer innerhalb des Unterbre-
chungszeitraumes, längstens jedoch der Haftzeit nicht er-
wirtschaften kann, weil der frühere betriebsfertige Zustand
einer beschädigten Sache wiederhergestellt oder eine zer-
störte Sache durch eine gleichartige ersetzt werden muss.

c) Haftzeit
Die Haftzeit ist der Zeitraum, für welchen Versicherungs-
schutz für den Unterbrechungsschaden besteht.
Die Haftzeit beginnt mit dem Zeitpunkt, von dem an der
Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach den aner-
kannten Regeln der Technik frühestens erkennbar war, spä-
testens jedoch mit Beginn des Unterbrechungsschadens.
Bei mehreren Sachschäden an derselben Sache, zwischen
denen ein Ursachenzusammenhang besteht, beginnt die
Haftzeit mit dem Erstschaden.
Ist die Haftzeit nach Monaten bemessen, so gelten jeweils
30 Kalendertage als ein Monat. Ist jedoch ein Zeitraum von
12 Monaten vereinbart, so beträgt die Haftzeit ein volles
 Kalenderjahr. 

2 Versicherungswert; Bewertungszeitraum; Versicherungs-
summe; Ausfallziffer; Unterversicherung

a) Versicherungswert
Der Versicherungswert wird gebildet aus den fortlaufenden
Kosten und dem Betriebsgewinn des vorangegangenen Ge-
schäftsjahres ohne Mehrwertsteuer vermindert um Aufwen-
dungen für Waren- und/oder Materialeinsatz zuzüglich einem
Vorsorgebetrag für erwartete Änderungen des Betriebsertra-
ges im laufenden und im nächsten Geschäftsjahr (Versiche-
rungswertermittlung).

b) Bewertungszeitraum
aa) Der Bewertungszeitraum beträgt 12 Monate; dies gilt

auch, wenn eine kürzere Haftzeit als 12 Monate verein-
bart ist. Soweit eine Haftzeit von mehr als 12 Monaten,
längs tens jedoch 24 Monaten vereinbart ist, beträgt der
Bewertungszeitraum 24 Monate.
Er endet mit dem Zeitpunkt, von dem an ein Unterbre-
chungsschaden nicht mehr entsteht, spätestens jedoch
mit dem Ablauf der Haftzeit.

bb) Davon abweichend beginnt der Bewertungszeitraum bei
Abschluss des Vertrages frühestens mit dem Beginn der
Haftung des Versicherers und bei Vertragsänderung mit
dem Wirksamwerden dieser Änderung.

c) Versicherungssumme
Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und
Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der
mindestens dem Versicherungswert entsprechen soll.

d) Ausfallziffer
Die im Versicherungsvertrag für eine Sache genannte Aus-
fallziffer bezeichnet den prozentualen Anteil des Betriebsge-
winnes und der fortlaufenden Kosten, der nicht erwirtschaf-
tet wird, wenn diese Sache während des gesamten Bewer-
tungszeitraumes nicht betrieben werden kann.

e) Unterversicherung
Unterversicherung besteht, wenn mit Beginn der Haftzeit 
aa) die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-

rungswert ist;
bb) die im Versicherungsvertrag genannte Ausfallziffer einer

Sache niedriger als die Ausfallziffer derselben Sache ge -
mäß Nr. 4 ist.

f) Versicherungsperiode
Die Versicherungsperiode soll dem Geschäftsjahr entspre-
chen.

3 Sachschaden, versicherte und nicht versicherte Gefahren
und Schäden

a) Sachschaden, versicherte Gefahren und Schäden
Versichert sind Unterbrechungsschäden infolge Sachschä-
den an Sachen nach § A1 AMB 2008, die nach § A2 AMB
2008 dem Grund nach versichert sind.
Kein Sachschaden liegt vor, wenn Daten abhanden kom-
men, zerstört oder beschädigt werden.

b) Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von Ver-
lusten oder Veränderungen von Daten des Betriebssystemes



Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von Ver-
lusten oder Veränderungen von Daten des Betriebssystemes
wird nur geleistet als Folge eines Sachschadens an Daten-
trägern, soweit es sich nicht um Wechseldatenträger han-
delt.

4 Versicherungsort

Es gilt § A4 AMB 2008.
Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz innerhalb Europas
im geographischen Sinne (ausgenommen auf See) auch außer-
halb des Versicherungsortes, wenn sich die Sache aus Anlass
der Behebung des Sachschadens, einer Revision oder Überho-
lung dort befindet.

5 Umfang der Entschädigung

a) Entschädigungsberechnung
aa) Der Versicherer leistet Entschädigung für den Unterbre-

chungsschaden, wenn der Zeitpunkt, von dem an der
Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach den
anerkannten Regeln der Technik frühestens erkennbar
war, innerhalb der vereinbarten Versicherungsdauer
liegt.
Bei der Feststellung des Unterbrechungsschadens sind
alle Umstände zu berücksichtigen, die den Gang und
das Ergebnis des Betriebes während des Unterbre-
chungszeitraumes günstig oder ungünstig beeinflusst
haben würden, wenn die Unterbrechung nicht eingetre-
ten wäre.
Betriebsgewinn und Kosten sind insbesondere nicht zu
ersetzen, soweit sie wegen geplanter oder notwendiger
Revisionen, Überholungsarbeiten oder Änderungen oh-
nehin nicht erwirtschaftet worden wären.

bb) Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung
führen. Wirtschaftliche Vorteile, die sich innerhalb von
sechs Monaten nach Ablauf des Bewertungszeitraumes
als Folge der Unterbrechung ergeben, sind angemessen
zu berücksichtigen.
Werden geplante oder notwendige Revisionen, Überho-
lungsarbeiten oder Änderungen während der Unterbre-
chung vorzeitig durchgeführt, so gilt diese Zeitgrenze
nicht.

cc) Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr Weiteraufwand
rechtlich notwendig oder wirtschaftlich begründet ist
und soweit sie ohne die Unterbrechung erwirtschaftet
worden wären.

dd) Technische Abschreibungen auf Maschinen und techni-
sche Anlagen sind nicht zu entschädigen, soweit sie in-
folge des Sachschadens nicht eingesetzt werden kön-
nen.

ee) Entsteht ein Unterbrechungsschaden auch durch einen
Schaden an einer nicht im Versicherungsvertrag be-
zeichneten Sache oder durch eine nicht versicherte Ge-
fahr, so besteht keine Ersatzpflicht für den Unterbre-
chungsschaden, der durch den Schaden an der nicht
bezeichneten Sache oder durch die nicht versicherte
Gefahr auch allein verursacht worden wäre.
Entsteht jedoch durch einen Sachschaden an einer im
Versicherungsvertrag bezeichneten Sache oder durch
dessen Reparatur ein Folgeschaden an einer nicht be-
zeichneten Sache, so besteht Ersatzpflicht für den Un-
terbrechungsschaden in dem Umfang, als wenn der Fol-
geschaden nicht eingetreten wäre.

ff) Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit der
Unterbrechungsschaden vergrößert wird durch
aa) außergewöhnliche, während der Unterbrechung hinzu-

tretende Ereignisse, mit deren Eintritt als Folge des
Sachschadens nicht gerechnet werden muss;

bb) Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolu-
tion, Rebellion, Aufstand oder innere Unruhen;

cc) Kernenergie, nukleare Strahlung, radioaktive Substan-
zen;

dd) Erdbeben, Überschwemmung;
ee) behördlich angeordnete Wiederherstellungs- oder Be-

triebsbeschränkungen;
ff) den Umstand, dass dem Versicherungsnehmer zur

Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung zerstörter,
beschädigter oder abhanden gekommener Sachen
bzw. Daten des Betriebssystemes nicht rechtzeitig
genügend Kapital zur Verfügung steht;

gg) den Umstand, dass beschädigte oder zerstörte Sa-
chen bzw. Daten des Betriebssystemes anlässlich der

Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung geändert,
verbessert oder überholt werden;

hh) Verderb, Beschädigung oder Zerstörung von Rohstof-
fen, Halb- oder Fertigfabrikaten oder Hilfs- oder Be-
triebsstoffen.

gg) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für
aa) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

sowie für bezogene Waren und Leistungen, so-
weit es sich nicht um Aufwendungen zur Be-
triebserhaltung oder um Mindest- und Vorhalte-
gebühren für Energiefremdbezug handelt;

bb) Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhr-
zölle;

cc) umsatzabhängige Aufwendungen für Ausgangs-
frachten;

dd) umsatzabhängige Versicherungsbeiträge;
ee) umsatzabhängige Lizenzgebühren und Erfinder-

vergütungen;
ff) Gewinne und Kosten, die mit dem eigentlichen

Fabri kations-, Handels- oder Gewerbebetrieb
nicht zusammenhängen;

gg) Vertrags- und Konventionalstrafen.
b) Unterversicherung; Kürzung der Entschädigung

aa) Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des
nach Nr. 1 ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem
ganzen Betrag verhält, wie die Versicherungssumme zu
dem Versicherungswert.

bb) Wenn eine unrichtige Meldung des Versicherungswertes
vorliegt, wird nur der Teil des nach Nr. 1 ermittelten Be-
trages ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag verhält
wie der gemeldete Versicherungswert zum tatsächlichen
Versicherungswert, höchstens jedoch zu der vereinbar-
ten Versicherungssumme der Versicherungsperiode, für
das die Meldung abgegeben wurde.

c) Grenze der Entschädigung
Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall
höchstens
aa) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;
bb) bis zu einer zusätzlich vereinbarten Entschädigungs -

grenze;
cc) bis zu einer vereinbarten Jahreshöchstentschädigung;

Schäden, die in der laufenden Versicherungsperiode be-
ginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschä -
digung.

Maßgebend ist die nach a) bis c) niedrigste Grenze der
Entschädigung. 

d) Selbstbehalt
Der nach Nr. 1 bis Nr. 3 ermittelte Betrag wird je Versiche-
rungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.
Bei einem zeitlichen Selbstbehalt hat der Versicherungsneh-
mer denjenigen Teil selbst zu tragen, der sich zu dem Ge-
samtbetrag verhält wie der zeitliche Selbstbehalt zu dem
Gesamtzeitraum der Unterbrechung oder Beeinträchtigung
der technischen Einsatzmöglichkeit. In der Berechnung wer-
den nur Zeiten berücksichtigt, in denen im versicherten Be-
trieb ohne Eintritt des Versicherungsfalles gearbeitet worden
wäre. Tage mit Beeinträchtigungen der technischen Einsatz-
möglichkeit (Minderleistungen) werden zu vollen Unterbre-
chungstagen zusammengefasst. Der Gesamtzeitraum endet
spätestens mit Ablauf der Haftzeit.
Bei mehreren Sachschäden an derselben Sache, zwischen
denen ein Ursachenzusammenhang besteht, wird der
Selbstbehalt nur einmal abgezogen.

6 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
Es gilt § A8 AMB 2008.

7 Sachverständigenverfahren
Es gilt § A9 AMB 2008. Abweichend zu § A9 Nr. 4 AMB 2008
gilt:
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:
a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeit-

punkt, von dem an der Sachschaden für den Versicherungs-
nehmer nach den anerkannten Regeln der Technik frühes -
tens erkennbar war;

b) Gewinn- und Verlustrechnungen für das laufende Geschäfts-
jahr bis zum Beginn der Betriebsunterbrechung und für das
vorausgegangene Geschäftsjahr;

c) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen
ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten während des Be-
wertungszeitraumes ohne die versicherte Unterbrechung des
Betriebes entwickelt hätten;



d) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen
ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten während des Be-
wertungszeitraumes infolge der versicherten Unterbrechung
gestaltet haben;

e) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche den
versicherten Unterbrechungsschaden beeinflussen. 

Die Sachverständigen haben alle Arten von Kosten geson-
dert auszuweisen; die fortlaufenden Kosten sind zu kennzeich-
nen.

8 Meldung der Versicherungssumme/Vorsorge
a) Meldung

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, spätestens 6 Mo-
nate nach Ablauf eines Geschäftsjahres den nach seinen
Geschäftsbüchern im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirt-
schafteten Versicherungswert (siehe § 2 Nr. 1) zu melden. 
aa) Meldet er diesen Wert innerhalb der Frist, gilt dieser

rückwirkend ab Beginn des Versicherungsjahres als Ver-
sicherungssumme. Jedoch ist die Entschädigung auf
135 % der bis dahin vereinbarten Versicherungssumme
begrenzt (Vorsorge).

bb) Wird die Meldung gemäß a) nach der vereinbarten Frist
jedoch vor Ende des Geschäftsjahres nachgeholt, so gilt
ab Eingang der Meldung der gemeldete Versicherungs-
wert als Versicherungssumme gemäß Nr. 1. Bis zum
Eingang der Meldung gilt die zuletzt vereinbarte Versi-
cherungssumme.

b) Jahresbeitrag
aa) Der Jahresbeitrag errechnet sich nach der Formel: Versi-

cherungssumme X Beitragssatz für jede einzelne versi-
cherte Position. Er wird jedoch mindestens in der Höhe
des Mindesttarifbeitrages festgelegt. Der Beitrag verän-
dert sich um einen eventuellen vereinbarten Nachlass
oder Zuschlag und erhöht sich durch einen eventuellen
Zuschlag für unterjährige Zahlweise und um die gesetz -
liche Versicherungsteuer.

bb) Ändert sich nach Nr. 1 die Versicherungssumme, so
bleibt dies auf den Beitrag für das vergangene Versiche-
rungsjahr ohne Einfluss.

cc) Für das laufende Versicherungsjahr wird der Jahresbei-
trag nach a) neu berechnet.
aa) Im Falle von Nr. 1 a) gilt dieser rückwirkend zum

Beginn des laufenden Versicherungsjahres. Für die
Zeit zwischen Beginn des laufenden Versiche-
rungsjahres und Eingang der Meldung bei dem
Versicherer kann der Jahresbeitrag maximal um
den Wert erhöht werden, um den der Versicherer
maximal nach Nr. 1 a)  gehaftet hätte.

bb) Im Falle von Nr. 1 b) gilt der Jahresbeitrag nach a
mit Eingang der Meldung bei dem Versicherer.

9 Allgemeiner Teil
Es gelten die §§ B1 bis B20 AMB 2008.
In Ergänzung zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles die Verpflichtung,
Bücher zu führen. Ferner hat er Inventuren, Bilanzen sowie Ge-
winn- und Verlustrechnungen für die drei Vorjahre vor Verlust,
Beschädigung oder Zerstörung zu schützen. Die Rechtsfolgen
von Verletzungen der Obliegenheiten ergeben sich aus § B8,
AMB 2008.

TK 2960 Pauschale Maschinen-Gruppen-Versicherung für
stationäre Anlagen

1 Versicherte Sachen
Abweichend von § A1 Nr. 1 AMB 2008 sind die in der Dekla-
ration genannten stationären Anlagen-/Maschinengruppen
versichert.

2 Nicht versicherte Sachen
Nicht versichert gelten in Erweiterung zu § A1 Nr. 4 AMB
2008 Anlagen und Maschinen, die
a) bei Antragstellung älter als 10 Jahre sind;
b) vermietet / verliehen werden;
c) unter erschwerten Bedingungen (unter Tage, Steinbruch,

Schrottplätze) eingesetzt werden;
d) sich auf Schwimmkörpern befinden; 
e) in der Anlage zur pauschalen Maschinengruppenversiche-

rung als nicht versicherbar angegeben sind;
f) Prototypen.
g) Handelsware und Vorführgeräte;
h) Anlagen und Geräte, für die der Versicherungsnehmer

nicht die Gefahr trägt, z. B. durch Haftungsfreistellung bei
gemieteten Sachen.

3 Versicherte Schäden und Gefahren
Folgende Erweiterung gilt vereinbart:
Diebstahlrisiko
Abweichend von § A2 Nr. 5 j) AMB 2008 leistet der Versiche-
rer Entschädigung für das Abhandenkommen versicherter
Sachen durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder Raub. Teile
und Zubehör sind nur dann mitversichert, wenn sich Teile
und Zubehör unter Verschluss befinden oder an der versi-
cherten Anlage oder Maschine fest angebracht sind.

4 Erst-Risiko-Positionen
Beitragsfrei mitversichert sind:
a) Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskos -

ten (gemäß § A6 Nr. 3 a) AMB 2008) im vereinbarten Um-
fang; es gilt ein Selbstbehalt von 500 EUR je Schaden
vereinbart;

b) Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich
(gemäß § A6 Nr. 3 b) AMB 2008) im vereinbarten Umfang;
es gilt ein Selbstbehalt von 500 EUR je Schaden verein-
bart;

c) Bewegungs- und Schutzkosten (gemäß § A6 Nr. 3 c) AMB
2008) im vereinbarten Umfang; es gilt ein Selbstbehalt
von 500 EUR je Schaden vereinbart;

d) Luftfrachtkosten (gemäß § A6 Nr. 3 d) AMB 2008) im ver-
einbarten Umfang; es gilt ein Selbstbehalt von 500 EUR je
Schaden vereinbart;

e) Reserveteile, soweit sie der durch den Schaden betroffe-
nen versicherten Sache eindeutig zuzuordnen sind und es
sich nicht um Normteile bzw. Teile handelt, die im Zuge
von Wartungsarbeiten regelmäßig ausgewechselt werden;

f) Hydrauliköle, wenn sie infolge eines ersatzpflichtigen Ma-
schinenschadens beschädigt oder zerstört werden. Die
Entschädigung erfolgt unter Abzug einer Wertverbesse-
rung. § A7 Nr. 2 b) aa) AMB 2008 wird entsprechend ab-
geändert;

g) Werkzeuge, wenn sie infolge eines ersatzpflichtigen Ma-
schinenschadens beschädigt oder zerstört werden und
zum Schadenzeitpunkt in der betroffenen Anlage einge-
baut und im laufenden Arbeitsgang in Eingriff waren. Die
Entschädigung erfolgt unter Abzug einer Wertverbesse-
rung. § A7 Nr. 2 b) aa) AMB 2008 wird entsprechend ab-
geändert;

h) Kabel, soweit sie der unmittelbaren Stromversorgung oder
Steuerung der versicherten, vom Schaden betroffenen
Anlagen dienen. § A7 Nr. 2 b) bb) AMB 2008 wird entspre-
chend abgeändert;

i) Mehrkosten durch Technologiefortschritt. Ersetzt werden
die tatsächlich entstandenen Mehrkosten für die Wieder-
herstellung der versicherten und vom Teilschaden betrof-
fenen Sache durch Technologiefortschritt, wenn die Wie-
derherstellung der Sache in derselben Art und Güte nicht
möglich oder wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Maßgebend
ist der Betrag, der für ein Ersatzgut aufzuwenden ist, das
der vom Schaden betroffenen Sache in Art und Güte am
nächsten kommt.

5 Versicherungssumme
Die Versicherungssumme je Maschinengruppe wird zu Be-
ginn der Versicherung gebildet. Sie muss der Summe der
Einzel-Versicherungswerte (§ A5 Nr. 1 AMB 2008) aller Ma-
schinen entsprechen, die dieser Gruppe im Betrieb zuzuord-
nen sind. Ist die Versicherungssumme niedriger als die Sum-
me der Einzelpositionen, so liegt Unterversicherung vor. 
§ A7 Nr. 5, 6 und § A5 Nr. 3 AMB 2008 gilt sinngemäß.

6 Vorsorgeversicherung / Jahresmeldung für Veränderungen
a) Für die während des jeweiligen Versicherungsjahres ein-

tretenden Veränderungen (Erweiterungen, Austausch,
Neuanschaffungen) gilt eine Vorsorgeversicherung von 
30 % der zuletzt dokumentierten Versicherungssumme
vereinbart.

b) Die Vorsorge gilt nur für Maschinen und Anlagen, die 
den bereits versicherten in Art und Einsatzweise entspre-
chen.

c) Der Versicherungsschutz beginnt mit der Veränderung
nach a), frühestens jedoch nach deren Betriebsfertigkeit
(siehe § A1 Nr. 1 Abs. 2 AMB 2008) und Gefahrübertra-
gung auf den Versicherungsnehmer. Der Versicherungs-
schutz endet drei Monat nach Ablauf der Versicherungs-
periode, in welcher die Veränderung nach a) war.
Darüber hinausgehender Versicherungsschutz muss be-
antragt werden.

d) Die Entschädigung ist je Grundstück und Versicherungs-
fall auf den hierfür vereinbarten Betrag begrenzt.

e) Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je



Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt
gekürzt.

f) Die Vorsorgeversicherung gilt nicht für
aa) den Ausgleich einer etwaigen Unterversicherung;
bb) Erst-Risiko-Positionen.

7 Wiederherbeigeschaffte Sachen
a) Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermit-

telt, so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntnis -
erlangung dem Versicherer unverzüglich in Textform anzu-
zeigen.

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Ent-
schädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält
er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache
innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfü-
gung stellt. Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte
Zahlung zurückzugeben.

c) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese
Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versiche-
rungswertes gezahlt worden ist, so hat der Versicherungs-
nehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sa-
che dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versi-
cherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei
Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung
des Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf die-
ser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer über.

d) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese
Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedin-
gungsgemäß weniger als den Versicherungswert betragen
hat, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behal-
ten und muss sodann die Entschädigung zurückzahlen.
Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach
Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers
nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die Sache
im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich meistbie-
tend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös abzüglich der
Verkaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, welcher
der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen Entschädi-
gung entspricht.

e) Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich,
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich
den Besitz wieder zu verschaffen.

f) Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurücker-
langte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem
Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen
Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sa-
chen zustehen.

g) Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so
kann der Versicherungsnehmer Entschädigung nach den
Grundsätzen dieses Vertrages auch dann verlangen oder
behalten, wenn die Sachen nach b), c) und d) bei ihm ver-
bleiben.

h) Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache, so gelten a) bis g) entsprechend.

8 Obliegenheiten
Auf die Obliegenheit, Schäden durch strafbare Handlungen
gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen
(siehe § B8 Nr. 2 a) ee)) sowie auf die Rechtsfolgen nach 
§ B8 AMB 2008 wird besonders hingewiesen.

9 Röhren
Der Abzug von den Wiederherstellungskosten gemäß Ab-
schnitt § A7 Nr. 2 b) bb) AMB 2008 bei Schäden an Röhren
beträgt:

Bezeichnung der Röhren Verringerung der
Entschädigung
nach Benutzungs- monatlich
dauer von: um:

a) Röntgen-/Ventilröhren 6 Monaten 5,5 %
Laserröhren

b) Kathodenstrahlröhren (CRT) 12 Monaten 3,0 %
in Aufzeichnungseinheiten
von Foto-/Lichtsatzanlagen
Bildaufnahmeröhren

c) Bildwiedergaberöhren 18 Monaten 2,5 %
Hochfrequenzleistungsröhren

d) Speicherröhren 24 Monaten 2,0 %
Fotomultiplierröhren

e) Linearbeschleunigerröhren 24 Monaten 2,0 %

Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an gerechnet, zu
dem der erste Besitzer die Nutzungsmöglichkeit hatte.
Sonstige Materialkosten, Fahrt- und Montagekosten werden
nach Abschnitt § A7 AMB 2008 ersetzt.

TK 2962 Subsidiärhaftung

Sind Schäden an versicherten Sachen auch durch eine Haft-
pflicht oder Sach-Versicherung gedeckt, so geht diese Versi-
cherung der Maschinen-Versicherung vor. Die Maschinen-Versi-
cherung bietet ausschließlich subsidiären Versicherungsschutz.

TK 2990 Dauernachlass

Steht dem Versicherer wegen eines vorzeitigen Vertragsendes
nicht mindestens der Beitrag für die vereinbarte Vertragsdauer
zu, so entfällt rückwirkend der vereinbarte Dauernachlass. Der
Unterschiedsbetrag ist nachzuzahlen. Dies gilt nicht, wenn der
Versicherer den Vertrag kündigt.

TK 2991 Schadenverlaufsabhängiger Beitragsnachlass

Der Jahresbeitrag enthält den in der Abrechnung genannten
schadenverlaufsabhängigen Beitragsnachlass. Dieser entfällt
bei Überschreitung einer Schadenquote (*) von 60 % ab der
nächsten Hauptfälligkeit des Vertrages.
Sobald die Schadenquote 60 % wieder unterschreitet, wird die-
ser Beitragsnachlass – ab Beginn der nächsten Versicherungs-
periode – erneut gewährt.

TK 2992 Schadenverlaufsabhängiger Beitragsnachlass

Der Jahresbeitrag enthält den in der Abrechnung genannten
schadenverlaufsabhängigen Beitragsnachlass. Dieser entfällt bei
Überschreitung einer Schadenquote (*) von 70 % ab der näch-
sten Hauptfälligkeit des Vertrages. Sobald die Schadenquote 70
% wieder unterschreitet, wird dieser Beitragsnachlass – ab Be-
ginn der nächsten Versicherungsperiode – erneut gewährt.

TK 2993 Garantienachlass [Herstellergarantie]

Der Jahresnettobeitrag enthält den in der Beitragsrechnung
aufgeführten Garantienachlass.
Dieser Nachlass entfällt ab dem jeweils dokumentierten Zeit-
punkt.

TK 2994 Beitragsregulierung

Unter der Voraussetzung eines mindestens fünfjährigen Beste-
hens dieses Vertrages wird vereinbart:
70 % des während des Zeitraumes von jeweils fünf Jahren nach
Beginn des Vertrages oder nach der letzten Beitragsregulierung
gezahlten vorläufigen Beitrages werden den in derselben Zeit
angefallenen Schäden gegenübergestellt. Wenn die Schaden-
zahlungen einschließlich der Rückstellungen für noch nicht erle-
digte Schadenfälle niedriger sind als 70 % des erhobenen vor-
läufigen Beitrages, wird der endgültige Beitrag so festgesetzt,
dass der Versicherungsnehmer von dem so ermittelten Unter-
schied 30 % zurückerhält.

TK 2995 Beitragsregulierung

Unter der Voraussetzung eines mindestens dreijährigen Beste-
hens dieses Vertrages wird vereinbart:
70 % des während des Zeitraumes von jeweils drei Jahren nach
Beginn des Vertrages oder nach der letzten Beitragsregulierung
gezahlten vorläufigen Beitrages werden den in derselben Zeit
angefallenen Schäden gegenübergestellt. Wenn die Schaden-
zahlungen einschließlich der Rückstellungen für noch nicht erle-
digte Schadenfälle niedriger sind als 70 % des erhobenen vor-
läufigen Beitrages, wird der endgültige Beitrag so festgesetzt,
dass der Versicherungsnehmer von dem so ermittelten Unter-
schied 30 % zurückerhält.

*) Verhältnis der gezahlten und reservierten Schäden zum erhobenen Beitrag (ohne Versi-
cherungssteuer), seit Gültigkeit dieser Vereinbarung, jedoch maximal innerhalb der letz-
ten 5 Jahre.



TK 2996 Stundung zur Beitragsregulierung
Im Vorgriff auf eine mögliche Beitragserstattung wird ein Stun-
dungsnachlass gemäß Beitragsabrechnung gewährt. Die gestun-
deten Anteile des Beitrages sind nach zu entrichten, sobald die
angemeldeten Schäden erkennen lassen, dass eine Beitragser-
stattung nicht in Betracht kommt oder die vereinbarte Beitragsre-
gulierung auf Grund einer vorzeitigen Aufhebung des Vertrages
entfällt. Dies gilt nicht, wenn der Versicherer den Vertrag kündigt.

TK 2997 Neumaschinennachlass
Der Neumaschinennachlass gilt für die entsprechend gekenn-
zeichneten Deklarationen. Dieser Nachlass entfällt ab dem je-
weils dokumentierten Zeitpunkt.
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